
HERAUSGEBER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND NORDRHEIN-WESTFALEN

68. JAHRGANG • SEPTEMBER
St

G
B 

N
RW

 · 
Ka

is
er

sw
er

th
er

 S
tr.

 19
9-

20
1 ·

 4
04

74
D

üs
se

ld
or

f
PV

St
 · 

D
eu

ts
ch

e 
Po

st
 A

G
 · „

En
tg

el
t b

ez
ah

lt“
 · 
G

20
 16

7

Energiemanagement
Feuerwehrkartell

Gedenkstätten

    

   
 

  
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 

Mit den onlinemitteilungenmitteilungen

2 0 1 4
09



STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- und

Gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

VAT-Nr.

Ich bezahle ❏ per Bankabbuchung ❏ gegen Rechnung

Bankleitzahl Konto-Nr.

Bankinstitut  Datum/Unterschrift 

Ja, ich möchte Städte- und Gemeinderat kennenlernen! Bitte senden Sie mir die 

nächsten drei Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (inkl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in 

ein Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne Städte- und Gemeinderat bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung 
des Bestell coupons schriftlich bei Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201,
40474 Düsseldorf,  widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

❏

❏

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

Energie allerorten
Sturm, Starkregen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene
Keller - der Sommer 2014 hat uns einiges zugemutet. 
Meteorologen stellen nüchtern fest, es sei eben „viel
Energie in der Atmosphäre“. Die Folgen haben wir auf
unseren Straßen, Plätzen und Grünanlagen zu tragen, 
in der Stadt ebenso wie auf dem Land. 
Nach dem Sturm am Pfingstmontag, aber auch nach 
den zahllosen Gewittern im Juli und August haben 
professionelle und ehrenamtliche Helfer/innen Großes
geleistet. Innerhalb von Tagen wurden Verkehrswege
freigeräumt und Gefahrenquellen beseitigt. Die Anzahl
der Einsätze der Feuerwehren ging in die Tausende. 
Das Land hat den Ruf der betroffenen Kommunen erhört
und will ein Hilfsprogramm von mehr als 15 Mio. Euro
auflegen. Selbstredend können davon nicht alle Schäden
beglichen werden. Aber was zählt, ist die Bereitschaft zur
solidarischen Mithilfe, untermauert durch ein plausibles
Verteilungsverfahren.
Energie in der Atmosphäre - letztlich sind wir alle darauf
angewiesen. Windkraft liefert einen immer größeren 
Anteil an Elektrizität in Nordrhein-Westfalen. An manchen
Tagen steht viel mehr Strom zur Verfügung, als die Region
benötigt. Daher stellt sich neben der Produktion 
erneuerbarer Energien immer dringender die Frage 

der Verteilung und Speicherung - sprich: des Energie-
Managements. 
Fachleute sind sich einig, dass für den Stromtransport 
zusätzliche Fernleitungen von Nord nach Süd gebaut
werden müssen. Das beschwört unweigerlich 
Standortkonflikte herauf, vor allem in den Ballungsräumen
von NRW. Manche Netzbetreiber - etwa bei dem zu 
bauenden Konverter im Großraum Neuss - sind dabei allzu
forsch vorgegangen. In solch´ sensiblen Standortfragen
muss eine Lösung einvernehmlich mit allen betroffenen
Kommunen und deren Bürgerschaft gefunden werden. 
Große Unsicherheit herrscht derzeit bei der Neuvergabe
von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas.
Eine Flut teils kontroverser Rechtsprechung hat dies zu
einem Vabanquespiel zulasten der Kommunen gemacht.
Hier braucht es gesetzliche Regelungen, die den Städten
und Gemeinden wieder mehr Entscheidungsfreiheit 
einräumen. Es müsste beispielsweise möglich sein, 
eine kommunale Gesellschaft mit der Versorgung zu 
beauftragen, wenn diese erkennbar mehr für 
Klimaschutz und Einbindung erneuerbarer Energien tun
will. Die Blockade, die manche Altkonzessionäre bei der 
Übergabe des Versorgungsnetzes praktizieren, muss ein
Ende haben.

EDITORIAL
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BÜCHER UND MEDIEN / INHALT

Wissenswertes über Windenergie
Fakten zur Nutzung von Wind als Stromquelle in
Nordrhein-Westfalen, hrsg. v. d. EnergieAgentur.
NRW, A 4, 20 S., zu best. über Tel. 0211-837-1930
oder im Internet herunterzuladen unter http://
www.energieagentur.nrw.de/ 

Bürgerinnen und Bürger, die eine Windener-
gieanlage installieren oder sich daran betei-
ligen wollen, finden sich in einem Dschungel
behördlicher, umweltbezogener und juristi-
scher Anforderungen wieder. In der Broschü-
re wird gezeigt, dass der Prozess von der 

Konzeption bis zur Errichtung einer Windenergieanlage nicht so kom-
pliziert ist. Die einzelnen Kriterien werden verständlich zusammen-
gefasst. Als gelungenes Beispiel einer Zusammenarbeit zwischen
Bürger(inne)n, Ingenieur (inn)en und Umweltschützer(inne)n wird
die Servicestelle Windenergie im Kreis Steinfurt vorgestellt.

Marktführer Photovoltaik NRW 2014
Hrsg. v. d. EnergieAgentur.NRW, A 4, 64 S., zu
best. über Tel. 0211-837-1930 oder im Inter-
net herunterzuladen unter www.photovoltaik.
nrw. de 

In Nordrhein-Westfalen waren Ende 2013
mehr als 1,4 Mio. Photovoltaik-Anlagen
mit einer Gesamt-Nennleistung von rund
3,9 Gigawatt installiert. Sie produzierten
fast 30 Mrd. Kilowattstunden Solarstrom
und trugen zur Vermeidung von mehr als
20 Mio. Tonnen CO2 bei. Die neue Bro-
schüre informiert über die Technologie der Stromerzeugung aus Son-
nenenergie und präsentiert rund 50 Photovoltaik-Anbieter aus der
Region.

Leitfaden Barrierefreies Bauen
Hrsg. v. Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), A 4, 218
S., zu best. oder im Internet herunterzuladen unter
http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/ 

In Deutschland leben immer mehr Menschen
mit einer schweren Behinderung - derzeit gut
sieben Millionen. Angesichts dieser Entwick-
lung wird eine barrierefreie Umwelt, welche
die Bedürfnisse aller Nutzer/innen berück-
sichtigt, unerlässlich. In dem Leitfaden wird
gezeigt, was beim barrierefreien Bauen zu be-

achten ist. Mithilfe detailliert ausgearbeiteter Handlungsfelder und
eines Beispielprojektes wird klar, was ganzheitliche Planung bedeu-
tet und wie individuelle, praxistaugliche Lösungen aussehen kön-
nen. Der Leitfaden richtet sich an Maßnahmenträger, Nutzende, Be-
schäftigte der Bauverwaltungen sowie freiberufliche Archi tekt
(inn)en, Landschafts architekt- (inn)en und Innenarchitekt(inn)en.
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NACHRICHTEN

Steuer auf Wettbüros in der 
Stadt Hagen
Als erste Kommune in NRW hat die Stadt Hagen eine Steuer für
Wettbüros eingeführt. Die neue Abgabe müssen Wettbüros zah-
len, in denen Sport- und Pferdewetten mitverfolgt werden können.
Mit der Steuer will Hagen das Glücksspiel eindämmen und verhin-
dern, dass die Anzahl von aktuell 16 Wettbüros weiter ansteigt. Au-
ßerdem sollen die erwarteten Mehreinnahmen von jährlich
120.000 Euro zur Konsolidierung des Haushalts beitragen. Nach-
dem das Land NRW die Abgabe gebilligt hat, wollen nun auch an-
dere Kommunen dem Beispiel folgen. Der Städte- und Gemeinde-
bund NRW empfiehlt seinen Mitgliedskommunen allerdings, zu-
nächst die wahrscheinlich anstehende verwaltungsgerichtliche
Überprüfung der Hagener Satzung abzuwarten. 

Aufnahme in Inventar des 
immateriellen Kulturerbes
Das historische Schützenwesen und der Rheinische Karneval zäh-
len nun offiziell zum immateriellen Kulturerbe Nordrhein-Westfa-
lens. Gemeinsam mit der Flussfischerei an Sieg und Rhein sowie
dem Osterräderlauf in Lügde wurden sie in die Inventarliste des
Landes aufgenommen. NRW-Kulturministerin Ute Schäfer wür-
digte die Entscheidung als „Auszeichnung für Millionen Menschen,
die sich alltäglich durch ihr bürgerschaftliches Engagement für
diese lebendige Vielfalt engagieren“. Das Inventar des immateriel-
len Kulturerbes von Nordrhein-Westfalen kann auf Empfehlung ei-
ner Jury kulturelle Traditionen aufnehmen, die einen besonderen
Bezug zum Land besitzen. 

33 Kommunen beim Projekt 
„KommSport“ 
Insgesamt 33 Modellkommunen nehmen im neuen Schuljahr am
Projekt „KommSport“ des nordrhein-westfälischen Sportministe-
riums und des Landessportbundes NRW teil. Ziel des Projektes ist
es, Kindern und Jugendlichen mit Unterstützung der Kommune
und der Vereine ein passgenaues Sportangebot zu unterbreiten. Im
Mittelpunkt steht dabei die individuelle und ganzheitliche Förde-
rung. Zunächst wird die Fitness von Grundschulkindern getestet.
In einem zweiten Schritt werden den Kindern und Jugendlichen
Bewegungsmöglichkeiten vorgeschlagen. NRW-Sportministerium
sowie Landessportbund NRW begleiten und unterstützen die
Kommunen während der Projektzeit mit Informations-, Beratungs-
und Fortbildungsangeboten.

Haushaltssanierung in Altena 
auf dem Weg
Die Verantwortung für die Finanzen der Stadt Altena liegt wieder
in den Händen des Rates. Wie das NRW-Innenministerium mitteil-
te, hat der für die Sanierung des städtischen Etats vorübergehend
eingesetzte Finanzfachmann am 14. Juli 2014 seinen Einsatz been-
det, nachdem die Bezirksregierung Arnsberg den Haushaltssanie-
rungsplan 2014 genehmigt habe. Altena ist eine von 61 NRW-Kom-

munen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen. Zwi-
schen 2011 und 2020 werden diese von Überschuldung betroffenen
oder bedrohten Kommunen mit Landesmitteln in Höhe von rund
vier Mrd. Euro unterstützt. Altena erhält dabei mehr als 2,1 Mio.
Euro. Im Gegenzug hat die Stadt einen Sanierungsplan vorzulegen,
der 2016 einen ausgeglichenen Haushalt ausweist.

Weitere Kommunen im 
Flächenpool NRW
Insgesamt 20 Kommunen nehmen am Projekt „Flächenpool NRW“
des Landes teil. Vom NRW-Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr ausgewählt wurden Arnsberg, Beckum,
Brakel, Bornheim, Espelkamp, Hamm, Hattingen, Herten, Kerpen,
Kevelaer, Kleve, Krefeld, Leverkusen, Marienheide, Nordwalde,
Rhede, Schmallenberg, Soest,Wesselingund Wuppertal. Das Land
will den Kommunen helfen, neue Ideen für innerstädtische Brach-
flächen zu finden. Dazu sollen Moderatoren mit Eigentümern und
der Kommune neue Entwicklungsperspektiven erarbeiten. Das
Land unterstützt das Projekt mit 1,8 Mio. Euro. Während der zwei-
jährigen Pilotphase sind bereits 41 Standorte mit 170 Hektar Fläche
bearbeitet worden. Im Herbst 2014 soll es eine weitere Bewer-
bungsrunde für den Flächenpool NRW geben.

Freies WLAN für Bürger/innen und
Tourist(inn)en
In der Stadt Arnsberg können Passant(inn)en und Tourist(inn)en in
der Altstadt kostenfrei eine WLAN-Verbindung ins Internet nutzen.
Für den Hotspot haben mehr als 70 Bürgerinnen und Bürger, Ge-
schäftsleute sowie die Stadtverwaltung ihren privaten oder ge-
schäftlichen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Eingerichtet
und betreut wird das Netz durch den Verein Freifunk Rheinland, der
die WLAN-Router installiert hat sowie die Sicherheit von Netzan-
bietenden und -nutzenden garantiert. Durch den Service will die
Stadt attraktiver für ausländische Besucher/innen werden, die
durch das freie WLAN Datenroamingkosten sparen können. Laut
Hans-Jörg Etzler vom Arnsberger Verkehrsverein, der das kostenlo-
se WLAN initiiert hat, ist die Stadt Arnsberg mit dem kostenlosen
Hotspot Vorreiter in Deutschland.

Große Unterschiede bei Hundesteuer
in Nordrhein-Westfalen
Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben 2013 rund 96 Mio.
Euro durch die Hundesteuer eingenommen. Nach Angaben des sta-
tistischen Landesamtes Information und Technik NRW erhöhten sich
die Einnahmen gegenüber 2012 um 4,4 Prozent. Je Einwohner/in
stieg das Hundesteueraufkommen im landesweiten Durchschnitt
von 5,15 Euro auf 5,38 Euro. Spitzenreiter waren die Städte Bedburg
und Breckerfeld sowie die Gemeinde Niederkrüchten, wo das Hun-
desteueraufkommen bei über zehn Euro pro Einwohner/in lag.
Schlusslicht bildete Vredenmit zehn Cent pro Einwohner/in. Die Ein-
nahmen aus der Hundesteuer in NRW hatten 2013 einen Anteil von
29,8 Prozent an allen kommunalen Aufwandsteuern und machten
0,1 Prozent der Gesamteinnahmen der NRW-Kommunen aus.
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ber die Notwendigkeit, im Zuge der
Energiewende das Elektrizitätsnetz1

auszubauen, herrscht weitgehend Einigkeit.
Maßgeblicher Grund ist der tiefgreifende
Wandel der Erzeugungsstruktur aufgrund
des Ausbaus der erneuerbaren Energien. 
Das Elektrizitätsnetz war bislang auf die in
der Nähe der Verbrauchsschwerpunkte lie-
genden Kernkraftwerke und Kohlekraftwer-
ke ausgerichtet, die sich vor allem im Westen
und Süden Deutschlands befinden. Die Be-
deutung dieser Großkraftwerke für die Elek-
trizitätsversorgung sinkt stetig - infolge des
2011 beschlossenen Atomausstiegs und des
forcierten Umstiegs auf Erneuerbare Ener-
gien. 
Der Ausbau der Windkraft an Land und auf
See - vor allem in Norddeutschland - erfor-
dert wiederum einen großräumigen Trans-
port des Stroms aus den nördlichen in die
südlichen Regionen Deutschlands. Hierfür
reicht die Leitungskapazität des vorhande-
nen Elektrizitätsnetzes nicht aus. Da die

Stromerzeugung aus Kernenergie bereits
2022 beendet werden soll, bedarf es eines
möglichst zügigen Netzausbaus, um den ste-
tig zunehmenden Strom aus Erneuerbaren
Energien in die Zentren des Verbrauchs zu
transportieren.

Neuordnung der Netzplanung Der Ge-
setzgeber war sich der Notwendigkeit eines
beschleunigten Netzausbaus bewusst und
hat sich angesichts der Erfahrungen mit den
bisherigen Beschleunigungsregelungen2 für
eine weitgehende Neuordnung des Pla-
nungsverfahrens für den Ausbau des Elektri-
zitätsnetzes entschieden. Neben der Schaf-
fung größerer Transparenz soll dadurch auch

Um den Bau neuer Stromleitungen über große Entfernungen zu 
beschleunigen, hat der Bund mehr Planungskompetenz erhalten -
mit der Verpflichtung zu intensiver Bürgerbeteiligung

Ü

▲ Der Ausbau der erneuerbaren Energien für die Energiewende erfordert die Verlegung zusätzlicher Stromleitungen

die Akzeptanz der Planung erhöht werden.
Das im Jahr 2011 geschaffene Planungssys-
tem sieht nun einen fünfstufigen Prozess vor,
bei dem sich wiederum die Teile Bedarfspla-
nung - Stufen eins bis drei - und Vorhabenzu-
lassung - Stufen vier und fünf - unterschei-
den lassen.
Ausgangspunkt der Bedarfsplanung ist ein
jährlich von den vier deutschen Übertra-
gungsnetzbetreibern3 zu erarbeitender Sze-
nariorahmen.4 Dieser enthält Annahmen zur
künftigen Erzeugung, zur Versorgung und
zum Verbrauch von Strom. Er beschäftigt sich
jedoch noch nicht mit konkreten Ausbau-
maßnahmen. Auf Grundlage des von der
Bundesnetzagentur genehmigten Szenario-
rahmens - unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der obligatorischen Öffentlichkeitsbe-
teiligung - erarbeiten die Übertragungsnetz-
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Netzplanung und Netzausbau 
in Zeiten der Energiewende 

Neue Leitungen
müssen her

Dr. Christian Schütte ist 
Referent bei der Bundes-
netzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen 

DER AUTOR

1 Das hier im Vorgrund stehende Elektrizitätsübertragungs-
netz dient dem Transport von Strom auf der Höchst- und
Hochspannungsebene; das Elektrizitätsverteilernetz dient
demgegenüber der Verteilung von Strom auf hoher, mittle-
rer oder niederer Spannungsstufe. Das beim Netzausbau im
Vordergrund stehende Höchstspannungsnetz wird meist
mit 380 Kilovolt, zum Teil auch mit 220 Kilovolt betrieben.
Höhere Spannungen - insbesondere bei der Verwendung
von Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik -
sind ebenfalls möglich. Über das Höchstspannungsnetz
sind auch die Netze angrenzender Länder mit dem deut-
schen Netz verbunden.

2 Zu nennen ist das Infrastrukturbeschleunigungsgesetz
(BGBl. I, S. 2833) aus dem Jahr 2006 und speziell für den Aus-
bau des Elektrizitätsübertragungssnetzes das Energielei-
tungsausbaugesetz (ENLAG, BGBl. I, S. 2870) aus dem Jahr
2009.

3 Dies sind die Netzbetreiber TenneT TSO GmbH, Amprion
GmbH, TransNetBW GmbH und 50Hertz Transmission
GmbH.

4 Zum Szenariorahmen siehe § 12 a EnWG.
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THEMA ENERGIEMANAGEMENT

betreiber jährlich einen nationalen Netzent-
wicklungsplan.5
In diesem sind die bundesweit erforderlichen
Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimie-
rung, Verstärkung und zum Ausbau des
Übertragungsnetzes für die kommenden
zehn Jahre enthalten. Auch in diesem Pro-
zessschritt ist eine Konsultation der Öffent-
lichkeit - sowohl durch die Übertragungs-
netzbetreiber als auch nachfolgend durch die
Bundesnetzagentur - vorgesehen. Zudem
kann die Bundesnetzagentur Änderungen
des Entwurfs verlangen. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass sich die Planung
tatsächlich am Bedarf orientiert und nicht al-
lein durch Interessen der Netzbetreiber be-
stimmt wird. 

Zwei Pläne bestätigt Der Netzentwick-
lungsplan ist schließlich von der Bundesnetz-
agentur zu bestätigen und wird dadurch ge-
genüber den Netzbetreibern verbindlich. Die
Bundesnetzagentur hat seit Neuordnung
des Planungsregimes bereits dreimal - für die
Zieljahre 2022, 2023 und 2024 - einen Szena-
riorahmen genehmigt. Für die Jahre 2022 und
2023 hat sie Netzentwicklungspläne bestä-
tigt. Der derzeit für die weitere Planung rele-
vante Netzentwicklungsplan 2022 sieht ei-
nen Bedarf an Neubautrassen von gut 2.800
Kilometer vor. Hinzu kommen erforderliche
Optimierungs- und Verstärkungsmaßnah-
men über eine Länge von ungefähr 2.900 km.
Im dritten Schritt der Bedarfsplanung hat die
Bundesnetzagentur den Netzentwicklungs-
plan mindestens im Abstand von drei Jahren
als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan an
die Bundesregierung zu übermitteln. Diese

legt den Entwurf dem Bundesgesetzgeber
vor, der den Bundesbedarfsplan als Gesetz
beschließt. Mit Erlass des Bundesbedarfs-
plangesetzes (BBPlG) wird für die darin ent-
haltenen Vorhaben die energiewirtschaftli-
che Notwendigkeit und der vordringliche Be-
darf festgestellt.6
Im aktuell gültigen BBPlG, das der Gesetzge-
ber 2013 auf Grundlage des Netzentwick-
lungsplans 2022 erlassen hat, ist für 36 Vor-
haben die energiewirtschaftliche Notwen-
digkeit und der vordringliche Bedarf festge-
stellt worden. Der Bundesbedarfsplan legt
dabei lediglich Anfangs- und Endpunkte der
Höchstspannungsleitungen verbindlich fest,
ohne einen konkreten Verlauf der Leitungen
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ERDKABEL IN RAESFELD
In� der� Gemeinde� Raesfeld� laufen� derzeit
Bauarbeiten�für�das�deutschlandweit�erste
Erdkabel�im�Hochspannungsnetz.�Der�Dort-
munder�Netzbetreiber�Amprion�verlegt�dort
ein� rund� 3,4� Kilometer� langes� Kabel� der
380.000-Volt-Verbindung�von�Meppen�nach
Wesel.�Während�viele�Bürger/innen�die�Erd-
verlegung�als�ideale�Alternative�zu�oberirdi-
schen� Hochspannungsleitungen� sehen,�
stehen�Landwirte�der�unterirdischen�Trasse
kritisch� gegenüber.� Sie� befürchten,� dass
durch�die�Bauarbeiten�der�Ackerboden�zer-
stört�wird.�Ein�Schutzkonzept�legt�unter�an-
derem�fest,�dass�der�Bodenzustand�vor�und
nach�den�Bauarbeiten�zu�dokumentieren�ist,
die�Bauarbeiten�überwacht�werden�und�der�
Boden�rekultiviert�wird.

5 Zum Netzentwicklungsplan siehe §§ 12 b bis 12 d EnWG. Ei-
ne entsprechende Bedarfsplanung ist mit dem 2012 einge-
führten Offshore-Netzentwicklungsplan auch für die Pla-
nung der Anbindungsleitungen in der ausschließlichen
Wirtschaftszone und im Küstenmeer vorgesehen (§§ 17 b ff.
EnWG).

6 Siehe § 12 e EnWG.  
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7 lfd. Nr. des Vorhabens
(Zuständigkeit der Bundesnetzagentur)

7 lfd. Nr. des Vorhabens
(Zuständigkeit der Landesbehörden)

Start- oder Endpunkt
Stützpunkt Übertragungsnetz

... im Raumordnungsverfahren

... vor/im Planfeststellungsverfahren

Zeichenerklärung
Vorhaben BBPlG

... genehmigt oder im Bau

▲ Aus Sicht der Netzbetreiber sind in Deutsch-
land weitere Stromtrassen - vorwiegend in Nord-
Süd-Richtung - nötig

zu bestimmen. Letzterer ist Gegenstand der
nachfolgenden Vorhabenzulassung.

Bund steuert Von den 36 im Bundesbe-
darfsplan enthaltenen Vorhaben sind 16 als
länderübergreifend oder grenzüberschrei-
tend gekennzeichnet. Für diese zum Teil äu-
ßerst großräumigen Vorhaben soll ein be-
schleunigter Ausbau dadurch erreicht wer-
den, dass die auf die Bedarfsplanung folgen-
den Planungsschritte - die Vorhabenzulas-
sung - einem im Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) ge-
regelten besonderen Planungsregime in
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Leitungsvorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG)
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Bundeszuständigkeit unterworfen werden.7
Die erste Stufe der Vorhabenzulassung bildet
die Bestimmung so genannter Trassenkorri-
dore durch die Bundesfachplanung, wofür
die Bundesnetzagentur ausschließlich zu-
ständig ist.8 Als Trassenkorridor bezeichnet
man 500 bis 1.000 Meter breite Gebietsstrei-
fen, innerhalb derer die Höchstspannungs-
leitung verlaufen soll. Kennzeichnend für die-
ses Verfahren ist seine umfangreiche Öffent-
lichkeitsbeteiligung, welche die Akzeptanz
der Vorhaben erhöhen soll. 
Auf den Antrag des Vorhabenträgers - sprich:
eines oder mehrerer Übertragungsnetzbe-
treiber - auf Bundesfachplanung folgt zu-
nächst eine öffentliche Antragskonferenz, bei
der Gegenstand und Umfang der Bundes-
fachplanung erörtert werden. Auf dieser
Grundlage wird der erforderliche Inhalt der
vom Vorhabenträger einzureichenden Unter-

über die Bundesfachplanung für das nachfol-
gende Planfeststellungsverfahren verbind-
lich ist. 
Die Festlegung der konkreten Trasse für den
Bau der Höchstspannungsleitungen erfolgt
schließlich im letzten Schritt, der Planfeststel-
lung. Zur Beschleunigung der Vorhaben soll
auch hier vor allem die länderübergreifende
Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für das
Planfeststellungsverfahren beitragen.9
Die Ausgestaltung des Planfeststellungsver-
fahrens folgt im Wesentlichen den allgemei-

7 Für die nicht dem NABEG unterfallenden Projekte - insbe-
sondere die nicht grenzüberschreitenden oder länderüber-
greifenden Ausbaumaßnahmen im Übertragungsnetz und
alle Vorhaben auf der Verteilernetzebene - bleibt es bei der
Ermittlung des Trassenkorridors im raumordnerischen Ver-
fahren und bei der Zuständigkeit der Länderbehörden für
die Planfeststellung nach den allgemeinen Regelungen 
(§§ 43 ff. EnWG).

8 § 4, § 31 NABEG.

Unter den Augen einer wachsamen Bürgerschaft ermittelt der 
Stromnetzbetreiber Amprion zwischen Krefeld und Pulheim einen 
Standort für die Umwandlung von Gleich- und Wechselstrom

Marcus Temburg ist Leiter
des Amtes für Entwicklung
und Landschaftsplanung
beim Rhein-Kreis Neuss

DER AUTOR

Wo soll der Konverter gebaut werden?
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Stromklotz

lagen für die raumordnerische Beurteilung
und die Strategische Umweltprüfung be-
stimmt. 
Die eingereichten Unterlagen werden so-
dann mit der Öffentlichkeit konsultiert. In-
haltlich prüft die Behörde in der Bundesfach-
planung, ob einem Leitungsbauvorhaben in
einem Trassenkorridor überwiegende öffent-
liche oder private Belange entgegenstehen.
Dabei sind auch etwaige Alternativen für
Trassenkorridore einzubeziehen. 

Erweiterter Prüfungsumfang Auf diese
Weise ist der behördliche Prüfungsumfang
der Bundesfachplanung gegenüber dem für
sonstige Infrastrukturprojekte gängigen
Raumordnungsverfahren deutlich erweitert.
Damit korrespondiert eine gesteigerte Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Diese ist allerdings
auch deshalb geboten, da die Entscheidung

ie Umsetzung der „Energiewende“ hat
einen grundlegenden Wandel der

Stromerzeugungs-Infrastruktur in Deutsch-
land zu Folge. Um die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten, sind die Stromübertra-
gungsnetze an die geänderte räumliche Ver-
teilung von Stromerzeugung, Versorgungska-
pazitäten und Energiebedarf anzupassen.
Die Anforderungen an den Ausbau der Über-
tragungsnetze werden im bundesweiten
Netzentwicklungsplan (NEP) ermittelt und

D fortlaufend überprüft. Als Baustein zum zu-
künftigen Netzausbau sieht der NEP die Er-
richtung von Höchstspannungs-Gleichstrom-
Übertragungsleitungen als Punkt-zu-Punkt-

Verbindung über große Entfernungen vor.
Mit dem Bundesbedarfsplangesetz vom
23.07.2013 wurde für eine Höchstspannungs-
gleichstromübertragung zwischen den Netz-
verknüpfungspunkten Emden in Nord-
deutschland über Osterath im Rhein-Kreis
Neuss nach Philippsburg in Baden- Württem-
berg der vordingliche Bedarf festgestellt. Da-
bei soll zunächst der südliche Abschnitt von
Osterath nach Philippsburg realisiert wer-
den. Vorhabenträger ist der Übertragungs-
netzbetreiber Amprion GmbH.

Gleich- und Wechselstrom verknüpfen
Zur Einbindung des Gleichstroms in die vor-
handene Wechselstrom-Infrastruktur müs-
sen im Bereich der Netzverknüpfungspunkte
so genannte Konverter errichtet werden. Die-
se wandeln Gleichstrom in Wechselstrom um
und umgekehrt. Bei den Konverterstationen
handelt es sich um großtechnische Anlagen
mit erheblichem Flächenbedarf. Nach Anga-
ben des Vorhabenträgers wird eine Fläche
von rund zehn Hektar benötigt. Die überbau-
te Fläche beträgt gut 20.000 Quadratmeter,
die Gebäudehöhe bis zu 20 Meter.
In der Bundesbedarfsplanung wurde der
Standort Osterath in der Stadt Meerbusch als
Netzverknüpfungspunkt verbindlich festge-
legt. Amprion betreibt dort eine 380-Kilovolt-
Umspannanlage. Der geplante Konverter ist
in einem nicht abschließend definierten Um-
kreis zum Netzverknüpfungspunkt in Oste-
rath zu errichten.
Zur Identifikation etwaiger Konverterstand-
orte hat Amprion eine Raumwiderstands-
analyse mit Standortbewertung durchge-
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führt. Das Areal der flächendeckenden 
Untersuchung erstreckt sich in Form einer 
Ellipse von der Stadt Krefeld im Norden bis
zur Stadt Pulheim im Süden (siehe Schau-
bild unten). Es orientiert sich an einer vor-
handenen 380-Kilovolt-Leitung und hat 

eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 35 
Kilometer. Für die flächendeckende Raum-
widerstandsanalyse wurde ein 15 Punkte
umfassender Katalog aus technischen, 
umweltfachlichen und raumordnerischen
Kriterien entwickelt.

Schrittweise Eingrenzung Mögliche
Standorte wurden in einem iterativen Pro-
zess ermittelt. Zunächst wurden anhand so
genannter Ausschlusskriterien - Siedlungs-
flächen, rechtlich geschützte Bereiche - unge-
eignete Flächen ausgeschlossen. In einem
weiteren Schritt erfolgte eine Eingrenzung
geeigneter Bereiche durch die Anwendung
so genannter Rückstellungskriterien - bei-
spielswiese mindestens 200 Meter Abstand
zur Wohnbebauung, maximal drei Kilometer
Abstand zu vorhandener 380-Kilovolt-Lei-
tung oder Vereinbarkeit mit Zielen der Raum-
ordnung. 
Die verbliebenen Areale wurden abschlie-
ßend einer detaillierteren Analyse - etwa Ab-
stand zur Wohnbebauung in Meter, Lei-
tungslänge (Neubau) - unterzogen. Im Er-
gebnis hat Amprion sechs potenzielle Stand-
orte ermittelt, die am 17.06.2014 den Kom-
munen im Untersuchungsraum und den
Medien vorgestellt wurden. Die Ergebnisse
der Untersuchung sind auf der Internetseite
von Amprion unter www.amprion.net ein-
sehbar.
Die Frage des Konverterstandorts wird der-
zeit - insbesondere in den möglicherweise
betroffenen Kommunen - intensiv diskutiert
und von erheblichem bürgerschaftlichem
Protest begleitet. Zur Klärung offener Punk-
te sowie zur Erhöhung der Transparenz des
Verfahrens haben sich die Kommunen des
Rhein-Kreises Neuss auf Initiative von Land-
rat Hans-Jürgen Petrauschke darauf verstän-
digt, einen gemeinsamen Fragenkatalog an
Amprion zu richten. Die Festlegung des
Standorts wird für Ende 2014 erwartet. ●

nen Regelungen für Infrastrukturprojekte. Al-
lerdings ist mit der obligatorischen öffentli-
chen Antragskonferenz auch in diesem Ver-
fahrensschritt die Beteiligung der Öffentlich-
keit erweitert worden.

Erste Zulassungsverfahren Seit Erlass
des BBPlG im Jahr 2013 stehen die ersten Ver-
fahren auf Bundesfachplanung im Blick-
punkt von Übertragungsnetzbetreibern,
Bundesnetzagentur und Öffentlichkeit. Im
Vordergrund der derzeit von den Übertra-
gungsnetzbetreibern vorzubereitenden An-
träge stehen dabei die besonders weiträumi-

gen Stromtrassen, die große Strommengen
über weite Strecken von Norden nach Süden
transportieren sollen. 
Die zentralen Trassenkorridore sind nament-
lich der so genannte Korridor A von Emden
nach Philippsburg - Vorhaben Nr. 1 und Nr. 2
des BBPlG (siehe Karte Seite 7) -, Korridor C
mit den Maßnahmen Brunsbüttel-Großgar-
tach und Wilster-Grafenrheinfeld - Vorhaben
Nr. 3 und 4 des BBPlG - und Korridor D von
Lauchstädt nach Meitingen - Vorhaben Nr. 5
des BBPlG. Diese Stromtrassen bilden die Eck-
pfeiler des Netzausbaus und sind daher zen-
traler Bestandteil des BBPlG. 

Gleichstrom im Kommen In technischer
Hinsicht bemerkenswert ist, dass diese
Stromleitungen erstmals in Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik
(HGÜ) ausgeführt werden sollen. Dies ist ein

9 Die Zuständigkeitsübertragung für Planfeststellungsver-
fahren nach den §§ 18 ff. NABEG ist durch die Verordnung
über die Zuweisung der Planfeststellung für länderüber-
greifende und grenzüberschreitende Höchstspannungslei-
tungen auf die Bundesnetzagentur (Planfeststellungszu-
weisungsverordnung - PlfZV v. 23.7.2013 (BGBl. I S. 2582)) er-
folgt. 

◀ Durch Überlage-
rung von Flächen-
kennungen konnten
zwischen Krefeld
und Pulheim fast 20
mögliche Standorte
für den Konverter
ermittelt werden

KA
RT

E:
 A

M
PR

IO
N



10 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 9/2014

THEMA ENERGIEMANAGEMENT

Verfahren zur Übertragung großer elektri-
scher Leistung unter extrem hoher Span-
nung. Im Gegensatz zur gängigen Dreh-
stromtechnik wird die Energie bei der HGÜ-
Technologie mit gleichbleibender Spannung
und gleichbleibendem Strom übertragen. 
Diese Technik ist daher effizienter als kon-
ventionelle Drehstromtechnik. Während sich
bei dieser die Leistungsverluste bis auf zehn
Prozent aufaddieren können, liegen sie bei
HGÜ-Technik etwa bei drei Prozent. Aller-
dings müssen zur Verbindung der Gleich-
strompassagen mit dem Drehstromnetz
Konverter gebaut werden.
Ob bei der konkreten Gestaltung der Trassen,
insbesondere in der Nähe von Wohngebie-
ten, auch Erdkabel zur Anwendung kommen,
steht noch nicht fest. Die Möglichkeit hierzu
hat der Gesetzgeber kürzlich in größerem
Umfang eröffnet. Zwar fügen sich Erdkabel
harmonischer in die Landschaft ein als
Strommasten. Allerdings gehen auch Erdver-
kabelungen mit Beeinträchtigung der Um-
welt einher. Außerdem bringt die Verkabe-
lung von HGÜ-Leitungen neue technische
Herausforderungen mit sich. 

Erdkabel teurer Letztlich ist eine Erdverka-
belung - je nach Berechnungsmethode -
zwei- bis zehnfach teurer als eine Freileitung.
Dies und andere Themen sind bereits Gegen-
stand intensiver Diskussion. Die Bundesnetz-
agentur ist daher schon im Vorfeld förmli-
cher Anträge auf Bundesfachplanung in ei-
nen intensiven Dialog mit der Öffentlichkeit
über Gegenstand und Inhalt der einzelnen
Vorhaben eingetreten. Auch die Übertra-
gungsnetzbetreiber haben in zahlreichen
Veranstaltungen über ihre Vorhaben infor-
miert. 
Die Netzausbauplanung stellt Übertra-
gungsnetzbetreiber, Bundesnetzagentur
und nicht zuletzt die Öffentlichkeit vor Auf-
gaben, die in ihrer Art neu sind. Allein die Ab-
schnitte von Wilster nach Grafenrheinfeld so-
wie von Brunsbüttel nach Großgartach wer-
den eine Länge von ungefähr 620 respektive
770 Kilometer aufweisen. 
In einem dicht besiedelten Land wie der Bun-
desrepublik Deutschland ist die Planung und
Durchführung solcher Vorhaben eine große
Herausforderung. Entscheidend wird neben
der rechtlich einwandfreien Durchführung
der Verfahren sein, möglichst große Akzep-
tanz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu ge-
winnen und zu erhalten. Ohne einen intensi-
ven, fortlaufenden Dialog mit der Öffentlich-
keit werden sich die Projekte nicht realisieren
lassen. ●

▲ Niederspannungsnetze mit Datenaustausch tragen dazu bei, erneuerbare Energiequellen besser 
anzubinden 
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Stromkabel  „aufbohren“

isher waren die Verteilnetze eindimen-
sionale Gebilde mit der Aufgabe, elek-

trische Energie aus der Hochspannungs-
oder Mittelspannungsebene an die Endver-
braucher zu verteilen. Bis dato erfüllen die
Verteilnetze ihre Aufgabe zuverlässig. Doch
nun ergibt sich wegen der zunehmenden
Einspeisung regenerativer Energien das
Problem von Spannungsschwankung, Fre-
quenzänderung oder sogar Stromausfall. 
Dieser neuen Herausforderung müssen sich
die Verteilnetz-Betreiber stellen. Die Kun-
den erwarten eine sichere Stromversor-
gung, und diese muss gewährleistet wer-
den. Zur Lösung der Probleme müssen in der
untersten Spannungsebene erhebliche
technische Umbaumaßnahmen vorgenom-
men werden. 
Wie diese aussehen könnten, kommt auf
die jeweilige Situation im Netz an. Allein im
deutschen Stromnetz muss in den kom-
menden Jahren ein Großteil der Ortsnetz-
stationen - landläufig Trafostationen ge-

nannt - ausgetauscht oder modernisiert
werden. Davon gibt es in Deutschland rund
eine halbe Million. 

Netzbetreiber und Industrie Dass hier
etwas getan werden muss, ist einhellige
Meinung sämtlicher Expert(inn)en. So etwa
Bruno Opitsch von der Siemens-Division
Smart Grid: Der Fachmann für Verteilnetz-
Automatisierung ist davon überzeugt, dass
dieses Problem nur von Netzbetreibern und
Industrie gemeinsam gelöst werden kann. 
Die ursprünglich als bloße Verteilnetze kon-
zipierten Niederspannungsnetze müssen
mit moderner Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik sowie mit besseren

Die Energiewende mit einer rasch wachsenden Zahl kleiner 
Energieproduzenten erfordert eine Aufrüstung der örtlichen 
Stromnetze - durch mehr Leitungen und intelligente Technik

Ausbaubedarf bei 
Niederspannungsnetzen

B

Hans-Ulrich Tschätsch
ist freier Fachjournalist 
in Essen 

DER AUTOR
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des Unternehmen, das sich mit Automati-
sierung befasst, bietet hier Lösungen an.
Obwohl der Weg zum Smart Grid im Nieder-
spannungsnetz technisch und ökonomisch
bereits gangbar ist, wird es bei einer Ge-
samtlänge von mehr als einer Million Kilo-
meter nur schrittweise möglich sein, das
deutsche Verteilnetz entsprechend umzu-
bauen. 
Erste Schritte sind bereits unternommen -
etwa in Wachtendonk am Niederrhein. Die
8.000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Kleve
wurde von den Stadtwerken Krefeld AG
(SWK), dem dortigen Netzbetreiber, als
Smart-Grid-Modellregion ausgewählt.
Denn sie verfügt über einen hohen Anteil
dezentraler Stromerzeuger, die ins Netz ein-
speisen. Rund 80 Prozent des Stroms kom-
men hier aus regenerativen Energiequellen
- beispielsweise aus Photovoltaik-Anlagen,
die in großer Zahl auf den Hausdächern in
der Gemeinde installiert sind. Hier treten in
dem ländlich geprägten Stromnetz die Aus-
wirkungen dezentraler, fluktuierender Ein-
speisung deutlich zutage.

Umbau ohne UmwegeWeil ohnehin ei-
ne neue Verkabelung und die Modernisie-
rung des Netzes anstand, bot es sich an, die
Aufrüstung zu einem Smart Grid ohne Um-
wege in Angriff zu nehmen. In diesem Zu-
sammenhang betonte beim Beginn der
Bauarbeiten Carsten Liedtke, Vorstandspre-
cher der SWK: „Wir haben hier, nachdem wir
die Stromkonzession für Wachtendonk ge-
wonnen hatten, von Beginn an voraus-
schauend geplant und die Möglichkeiten
zur umfassenden Modernisierung des Ver-
teilnetzes gesehen, und diese nutzen wir
nun.“
Auch in Wachtendonk war es bereits zu Pro-
blemen mit fluktuierender Einspeisung ge-
kommen. Die Lastflussrichtung kehrte sich
teilweise um. Es bestand die Gefahr, dass
Knotenpunkte im Netz überlastet werden.
Versorgungsstörungen wären die unaus-
weichliche Folge gewesen. Um hier Abhilfe
zu schaffen, wurde unter dem Motto
„Wachtendonk macht mit: Forschung im
Netz“ die Sensorik im Netz ausgebaut. 
In dieser überwiegend ländlichen Region
war es bereits zu Spannungsschwankungen
gekommen, die sich bis in die Häuser der
Stromkund(inn)en auswirkten. Freilich wur-
den die vorgeschriebenen Grenzwerte im-
mer noch eingehalten. Doch nun wurde es
mit den Live-Messungen im Niederspan-
nungsnetz erstmals möglich, nicht nur ge-
naue Informationen über den Netzzustand

zu erhalten, sondern auch unmittelbar auf
Abweichungen zu reagieren. 

Multifunktions-Zähler So werden im
Zuge des Smart-Grid-Projektes in 100 Haus-
halten und zahlreichen Kabelverteilerkäs-
ten intelligente Zähler - Smart Meter - in-
stalliert, welche die messtechnischen Auf-
gaben im Netz übernehmen. Dafür hat Sie-
mens seine Smart Meter mit einer Zusatz-
funktion ausgestattet, über die wichtige
Daten zum Netzzustand erfasst und weiter-
geleitet werden. 
Die so genannte Power-Snapshot-Analyse
ermöglicht eine Momentaufnahme der
wichtigsten Netzdaten aus dem ansonsten
„blinden“ Niederspannungsnetz. Damit er-
fasst der Zähler nicht nur den Energiever-
brauch. Er arbeitet auch als Niederspan-
nungssensor, der die Daten für eine Analy-
se des Stromverteilungsnetzes Wachten-
donks liefern kann, um die Stabilität und die
Transparenz des Netzes zu verbessern.

Regionale Unterschiede Es ist von Regi-
on zu Region unterschiedlich, ob das Ver-
teilnetz so rasch wie möglich, erst später
oder überhaupt nicht ausgebaut werden
muss. Um darüber genauere Informationen
zu erhalten, wurde an der Fachhochschule
Köln untersucht, wie viel Photovoltaik-Leis-
tung (PV) in unterschiedliche Niederspan-
nungsnetze eingespeist werden kann. Eine
weitere Frage war, wie viel der Bezug von
Blindleistung oder das dezentrale Speichern
von Photovoltaik-Energie an zusätzlicher
Einspeisung ermöglicht. 
Dabei wurden Niederspannungsnetze von
vier unterschiedlichen Siedlungsbereichen -
ländlicher Bereich, Vorstadt, Innenstadt,
Hochhaussiedlung - untersucht. Das Ergeb-
nis überrascht nicht. Es zeigte sich, dass im
ländlichen Raum nur ein geringer Prozent-
satz des Flächenpotenzials für Photovoltaik
ohne weiteren Netzausbau genutzt werden
kann. 
Hingegen ist im Innenstadtbereich und in
Hochhaussiedlungen bereits heute das Flä-
chenpotenzial für Photovoltaik vollständig
nutzbar. Insbesondere das Speichern von
Sonnenstrom bei gleichzeitiger Begrenzung
der Einspeiseleistung ermöglicht eine in et-
wa dreifache Nutzung des vorhandenen Po-
tenzials. Dies ist vor allem für Vorortsied-
lungen relevant. 

Intelligenz mindert Kosten Die Kosten
des Netzumbaus sollten aber so gering wie
möglich gehalten werden. Die Lösung, wie

Komponenten ausgerüstet werden. Die re-
generativen Energien haben es fertigge-
bracht, die bis dato als stabil geltenden Ver-
teilnetze aus ihrem „Dornröschenschlaf“ zu
wecken.
Wo aber kann am sinnvollsten eingegriffen
werden, um eine möglichst rasche Anpas-
sung an veränderte Lastbedingungen zu ge-
währleisten? Die Problematik von wech-
selnder Energieflussrichtung, Lastwechsel
und Spannungsschwankung bekommt
man nur mit intelligenten Lösungen in den
Griff. 
Am besten ist deshalb ein aktives Verteil-
netz mit intelligenten Ortsnetzstationen.
Diese Trafostationen, die zumeist in unmit-
telbarer Nähe der Verbraucher/innen ste-
hen, sind dafür der ideale Ort. Denn sie lie-
gen genau an der Schnittstelle zwischen
Mittelspannungsnetz und Niederspan-
nungsnetz. Der Energiefluss kann hier am
besten ausbalanciert werden. 

Forschungsprojekt Niederrhein Den-
noch werden Umbau und Modernisierung
der Ortsnetzstationen und Verteilnetze kein
leichtes Unterfangen, auch wenn es bereits
die erforderlichen Systeme gibt. Nahezu je-
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Blindleistung: Energie,� die� im�Wechsel-
stromnetz�hin-�und�herpendelt,�ohne�dass
sie�genutzt�werden�kann
Hoch-/Höchstspannungsnetz: Strom-
netz� von� 110.000� bis� 400.000�Volt� zum
Verteilen�elektrischer�Energie�über�große
Entfernungen
Klappwandler:Gerät�zum�Messen�großer
Ströme,�das�nachträglich�an�Stromleitun-
gen�anzubringen�ist
Mittelspannungsnetz: Stromnetz� von
10.000�bis�30.000�Volt�zum�Verteilen�elek-
trischer�Energie�über�mittlere�Entfernun-
gen
Niederspannungsnetz: Stromnetz� bis
400�Volt�zum�Verteilen�elektrischer�Energie
über�kurze�Entfernungen
Transformator: elektronisches� Bauteil
zum�Umformen�der�Spannung�von�Wech-
selstrom
Wechselrichter: elektronisches� Bauteil,
das�Gleichstrom�der�Photovoltaik-Anlagen
in� den� für� das� Stromnetz� erforderlichen
Wechselstrom�umwandelt
Wirkleistung: Leistung�z.B.�einer�Photo-
voltaik-Anlage,�mit�der�Stromverbraucher
wie�Waschmaschinen�oder�Computer�be-
trieben�werden�können
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sie sich Bruno Opitsch vorstellt: Intelligenz
im Netz vermindert die Notwendigkeit von
Umbau und Erweiterung. Die reduzierten
Kosten kommen dabei nicht nur betriebs-
wirtschaftlich den Netzbetreibern, sondern
auch volkswirtschaftlich der Allgemeinheit
zugute. 
Nachgerüstet mit Transformatoren, deren
Spannung und Frequenz in gewissem Um-
fang zu regeln ist, können Ortsnetzstatio-
nen zukünftig entscheidend zum aktiven
Lastmanagement beitragen. In einem ers-
ten Schritt kann so die geforderte Span-
nung bei einer maximalen Schwankung von
plus/minus zehn Prozent gehalten werden. 

Platz für SensorenOrtsnetzstationen äl-
terer Prägung haben normalerweise eine
Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren. Aber es
fehlt die geeignete Messtechnik, um den
Zustand des Mittelspannungsnetzes fest-
zustellen und dieses zu überwachen. Dieser
messtechnische Aufwand war in der Ver-
gangenheit nicht notwendig, weil das Netz
wegen seiner Aufgaben stabil war und des-
halb nicht bis ins Detail überwacht werden
musste. 
Will man diese Stationen nachträglich mit
intelligenter Messtechnik nachrüsten, soll-
te man sich genau überlegen, wie das nicht
nur einfach und kostengünstig, sondern
auch sicher durchgeführt werden kann. Ge-
fragt sind Sensoren, die ohne großen Auf-
wand in bestehende Anlagen integriert
werden können. Das sind zum Beispiel
nachträglich montierbare Strommessgerä-
te - so genannte Klappwandler -, die ohne
großen Aufwand über vorhandene Prüfste-
cker angeschlossen werden können. 
Sollte die Notwendigkeit bestehen, einen
älteren Transformator gegen einen neuen -
regelbaren - auszutauschen, ist auch dies
kein Problem. Die meisten modernen Trafos

haben dieselben Abmessungen wie die al-
ten Modelle. Eine alte Trafostation muss
deshalb nicht baulich durch eine neue er-
setzt werden.

Blindleistung vorteilhaft Eine weitere
Möglichkeit, die vorgeschriebene Spannung
einzuhalten, ist die Verschiebung der so ge-
nannten Blindleistung seitens der Produzie-
renden von Solarstrom. Hiermit kann bei-
spielsweise eine Reserve von rund drei bis
vier Prozent erschlossen werden. Wenn man
dezentrale und fluktuierende Energiequel-
len auf solche Weise in ein Verteilnetz inte-
griert, führt das zu einem stabileren Netz.

Dieses muss dann nicht zwangsläufig unter
hohen Kosten erweitert werden. 
In bestimmten Fällen ist die Einspeisung
von Blindleistung für den Anlagenbetreiber
durchaus vorteilhaft. Das gilt dann, wenn
eine Anlage nur wenig Wirkleistung ein-
speisen kann, weil die Netzspannung an-
dernfalls die zulässigen Werte überschrei-
ten würde und die Wechselrichter sie vom
Netz trennen würden. 
Solche Fälle können vor allem bei Einspei-
sung in das Niederspannungsnetz, das in der
Regel nur „blindleistungsneutrale“ Ver-
brauchsstellen enthält, eintreten. Span-
nungsstabilisierung durch Einspeisung von
Blindleistung ist dann unter Umständen die
günstigere Alternative. Für die Blindleis-
tungsabgabe muss freilich aufseiten der
Photovoltaik-Anlage ein anspruchsvollerer
und teurerer Wechselrichter installiert sein. 
Dennoch lohnt sich der Aufwand, weil sonst
überhaupt keine Wirkleistung eingespeist
werden könnte oder sogar ein weiterer Netz-
verknüpfungspunkt installiert werden
müsste. Optimal wäre in jedem Fall eine di-
rekte Einbindung der Wechselrichter der ein-
zelnen Photovoltaik-Anlagen in die Steue-
rung der intelligenten Ortsnetzstation.
Dann kann diese regelnd eingreifen und für
das Netz sowie die Solarstrom-Produzenten
die optimale Leistung herausholen. ●

◀ Intelligente Orts-
netzstationen wie
hier in Wachten-
donk erhöhen die
Stabilität von 
Mittel- und Nieder-
spannungsnetzen

er�Präsident�des�Städte-�und�Gemeinde-
bundes� NRW,� Bürgermeister� Roland

Schäfer (Foto�3.�v.�re.),�besuchte�im�Juli�2014
die�Landesgartenschau�in�Zülpich.�Dort�pflanz-
te�er�im�Beisein�von�Zülpichs�BürgermeisterAl-
bert Bergmann (4.�v.�re.),�dem�1.�Beigeordne-
ten�Ulf Hürtgen (2.�v.�re.),�den�Vorstandsmit-
gliedern�des�Verbandes�Garten-,�Landschafts-

D
PRÄSIDENT AUF DER LANDESGARTENSCHAU

und� Sportplatzbau�Nordrhein-Westfalen� (VGL
NRW)�Benjamin Küsters (li.),�Heinrich Sper-
ling (2.�v.�li.)�und Christoph Hartmann (3.�v.
li.),� dem�VGL�NRW-Geschäftsführer�Dr. Karl
Schürmann (re.)�sowie�dem�Beigeordneten�für
Umwelt�des�StGB�NRW�Rudolf Graaff (4.�v.�li.)
einen�Spitzahorn.�Zudem�sprachen�Schäfer�und
Graaff�mit�den�Vertretern�des�VGL�NRW�über�

die� Landesgarten-
schauen� 2020� und
2023,� für� deren
Ausrichtung� sich
der�StGB�NRW�ein-
setzt.�Erörtert�wur-
de� auch� eine� ge-
meinsame� Fachta-
gung� 2015� zu� den
Themen� „Grüne
Stadt� Nordrhein-
Westfalen“� sowie
„Verbesserung� des
Klimas�durch�Stadt-
begrünung“.
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ie Energieversorgungsnetze stehen in
Deutschland vor einem bedeutenden

Umbruch. Mit der Einführung intelligenter
Technologien, den so genannten Smarts
Grids, wandeln sie sich vom bloßen Energie-
träger zum Informationsträger, welcher die
globale Netzsteuerung und individuelle
Lastregelung miteinander verbindet. Das
Spektrum der Anwendungen ist dabei sehr
breit gefasst und eröffnet Unternehmen
neue Perspektiven beim Energiemanage-
ment und bei der Messtechnik, dem so ge-
nannten Metering.
Energietechnisch betrachtet bedeutet
Smart Grid für die Energieversorgung eine
bessere Ausnutzung des vorhandenen Po-
tenzials. Die derzeitige Praxis sieht beispiels-
weise vor, dass auf Lastspitzen im Netz durch
das Bereitstellen zusätzlicher Kraftwerkska-
pazität reagiert wird. Dieses System setzt vo-
raus, dass in den betreffenden Netzabschnit-
ten entsprechende Kapazitäten vorhanden
sind. Eine Reaktion auf den gestiegenen Be-
darf erfolgt dabei vergleichsweise träge.

Angesichts einer Vielzahl dezentraler Stromerzeuger müssen die
Übertragungsnetze zu Kommunikationsnetzen aufgerüstet werden,
um Produktion und Verbrauch optimal zu steuern 

Smart Grids und Smart Cities
▲ Smart Grids spielen bei der nachhaltigen Stadtentwicklung und Stadtplanung eine wichtige Rolle

Versorger vor besonders große Aufgaben
stellt.

Intelligente VernetzungDie Lösung die-
ser Herausforderung liegt in der Vernetzung
der elektrischen Verbraucher mit den Strom-
erzeugern sowie in der Erfassung und Steue-
rung des individuellen Energiebedarfs. Denn
neben den klassischen Kraftwerken gibt es
immer mehr dezentrale Stromerzeuger wie
beispielsweise gewerbliche und private Pho-
tovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), die eben-
falls Kapazität zur Verfügung stellen kön-
nen. Wenn die Information über den Zu-
stand einzelner Netzelemente ausgetauscht
wird, kann der Energiefluss im Netz opti-
miert werden. 
Eine nach Möglichkeit lastabhängige Steue-
rung der Verbrauchsstellen trägt zusätzlich
zum Ausgleich der Netzauslastung bei. Letz-
teres ist ein wesentlicher Bestandteil von
Smart Grids - die intelligente Vernetzung.
Wenn Verbraucher und Verbraucherinnen
Lastspitzen in Perioden geringer Netzauslas-
tung verlegen können, trägt das zur Homo-
genisierung des Netzbetriebs bei.
Für Unternehmen und Behörden bedeutet
das eine möglichst genaue Erfassung des
Energieverbrauchs nach der Höhe und der
Zeit. Unterschiedliche Geräte können so ge-
zielt in Zeiten betrieben werden, in denen
der Strom kostengünstig zu beziehen ist. In-
telligente Stromzähler - Smart Meter - über-

D Denn das Anfahren des Kraftwerks nimmt
immer eine gewisse Zeit in Anspruch. 
Die Geschwindigkeit, mit der auf Lastände-
rung reagiert werden kann, hängt stark vom
Kraftwerkstyp ab. Je größer die Differenz
zwischen Schwachlast und Lastspitzen in ei-
nem Netzabschnitt ist, desto mehr Aufwand
muss das Versorgungsunternehmen zur
Netzstabilisierung betreiben. Dazu gehört
frühzeitiges Anfahren zusätzlicher Energie-
Einspeiser ebenso wie das abschnittsüber-
greifende Netzverbundmanagement. 
Dem gegenüber steht eine Vielzahl unter-
schiedlicher Verbrauchsstellen mit individu-
ellem Energienutzungsprofil. Diese agieren
teilweise zyklisch, aber oft auch nach nicht
vorhersehbaren Nutzungsschemen, was die

Agieren statt
reagieren

Dipl.-Ing. (FH) Christian Reul 
ist Marketing Manager bei 
der KomMITT Ratingen GmbH
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nehmen dabei nicht nur diese Aufgabe, son-
dern kommunizieren innerhalb des Smart
Grids mit den Versorgungsbetrieben, um auf
diese Weise rasch wechselnde Lastanforde-
rungen übermitteln zu können. 

Mehrere Datenkanäle Die Datenübertra-
gung läuft sowohl über die Energieleitungen
wie auch über schnelle Kommunikationsver-
bindungen, beispielsweise über ein Glasfaser-
netz. Alle relevanten Daten stehen in Echtzeit
zur Verfügung und können zur automatisier-
ten Steuerung der einzelnen Netzelemente
eingesetzt werden. Darüber hinaus ermögli-
chen schnelle Netzzustandsberechnungen
den Einsatz mehrstufiger Regelkonzepte, wel-
che teilweise sogar das Bereitstellen zusätzli-
cher Energielieferanten erübrigen. 
Dabei werden in einem Netzabschnitt ver-
fügbare Einspeiser mit dem Stromverbrauch
abgeglichen und Kleinstromerzeuger, die
noch nicht produzieren, gebündelt zuge-
schaltet. Bei PV-Anlagen kann das in Sekun-
den erfolgen. Auf diese Weise werden Last-
spitzen gezielt kompensiert. Im umgekehr-
ten Fall können in Perioden niedriger Netz-
auslastung zentral Kleinerzeuger temporär
vom Netz genommen werden. 
Zusätzlich stehen den Netzbetreibern als Re-
gelmöglichkeit die Anpassung der Blindleis-
tung sowie die Regelung der Wirkleistung
zur Verfügung. Mehrere dezentrale Stromer-
zeuger können dabei zu einem virtuellen
Kraftwerk zusammengeschlossen werden,
bei dem die Informationen aller Stromerzeu-
ger in einer zentralen Leitwarte zusammen-
gefasst werden. 

Verbrauch optimierenDas zugrunde lie-
gende Smart Metering bei den einzelnen
Verbrauchsstellen kann darüber hinaus zur
ökonomischen Optimierung des Verbrauchs
in Unternehmen, Behörden und Privathaus-
halten genutzt werden. Denn die Verlage-
rung des Betriebs von Geräten, die nicht zu
einer bestimmten Zeit laufen müssen, in Zei-
ten günstiger Tarife bringt eine finanzielle
Einsparung, ohne dass der Gesamtenergie-
verbrauch reduziert werden muss. 
Zusätzlich lassen sich interne Lastspitzen
durch parallelen Verbrauch entzerren. Aber
das Smart Metering deckt darüber hinaus
die gesamte Bandbreite der Versorgung ab.
Neben dem Strom werden so auch Gas und
Wasser erfasst und können bequem über ex-
terne Messstellendienstleister gesteuert
werden. So werden interne Ressourcen ge-
schont, und bei gleichzeitiger Aufschlüsse-
lung des Verbrauchs können Optimierungs-

möglichkeiten in der firmeneigenen Res-
sourcenplanung (ERP) identifiziert werden. 

Stabilität und Zukunftssicherheit
Smart Grids sorgen also für eine Stabilisie-
rung des Netzes, indem sie eine intelligente
Laststeuerung ermöglichen. Ohne sie ist
auch eine effiziente Integration von Kleiner-
zeugern in ein Netz überhaupt nicht mög-
lich. Clustersteuerung über verschiedene Er-
zeugertypen - Photovoltaik, Windenergie,
Blockheizkraftwerke, Biogas und Ähnliches -
sowie nach geografischen Gesichtspunkten
wird erst mit intelligenten Netztechnolo-
gien möglich. 
Das ist ein entscheidender Punkt bei der ver-
stärkten Integration erneuerbarer Energien
ins Netz. Gerade bei lokalen Betreibern wie
Stadtwerken erhalten Kleinerzeuger mehr
Gewicht, da sie nun sinnvoll eingebunden
werden können und dazu beitragen, das
Energiemanagement zu optimieren. Auch
bei der Netzinfrastruktur dienen sie der Kos-
tenoptimierung. Denn sie unterstützen die
bessere Ausnutzung vorhandener Struktu-
ren und minimieren auf diese Weise die

Mehrkosten für eine Anpassung des Ener-
giesystems. Nicht zuletzt profitieren die
Energieverbraucher von flexiblen Tarifmo-
dellen, welche sich aus der Netzoptimierung
ergeben können. 
Für die Zukunft ergeben sich damit neue Per-
spektiven für das Energiemanagement. Ne-
ben dem intelligenten Auslesen und Erfas-
sen von Verbrauchsdaten wird eine lastab-
hängige Steuerung breiten Raum einneh-
men. Dabei werden elektrische Verbraucher
direkt in das System integriert. Für den priva-
ten Bereich sind derartige Ansätze bereits
unter dem Begriff Smart Home zusammen-
gefasst. Elektrogeräte, Heizung, Klima- und
Beleuchtungssteuerung sind in das Konzept
einbezogen. Somit haben die Nutzenden
stets eine Übersicht über ihren Energieauf-
wand in Abhängigkeit von der Zeit und kön-
nen diesen optimieren.

Vernetzt und optimiertEinen Schritt wei-
ter geht die komplette Stadtvernetzung über
Smart Grid-Technologie sowie Kommunikati-
onsnetze über Glasfaser. Die Smart City nutzt
dabei einen ganzheitlichen Ansatz zu einer
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◀ Intelligente Strom-
zähler, so genannte
Smart Meter, erlau-
ben zeitgenaue Ver-
brauchsmessung und
somit bessere Steue-
rung der Stromnetze 

▲ Netzwerkbasierte
Breitbanddienste
auch über größere
Entfernungen 
gelten als Kommu-
nikationslösung 
der Zukunft

Internet

Telefonnetz

Firewall

Entfernte Gewerbestandorte

Smarte Messstellen

WLAN-Netze

Gewerbestandorte
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it der Energiewende hat sich Deutsch-
land für einen grundlegenden Umbau

seines Energiesystems entschieden. Damit
stehen die Erzeugungs-, Transport- und
Nachfragestrukturen vor einem umfassen-
den Wandel, der Auswirkungen auf alle Ver-
brauchssektoren haben wird. 
Bei der Transformation des Energiesystems
ist Gas die Schlüsselressource zur Integrati-
on erneuerbarer Energien schlechthin. Es ist
sicher, flexibel einsetzbar, hocheffizient und
besonders klimaschonend. Zudem verfügt

Regenerativ erzeugtes Biogas hilft Kohlendioxid vermeiden, 
und das gut ausgebaute Gasnetz in Deutschland eignet sich 
als Zwischenspeicher für Methan aus Solar- und Windstrom

Erdgas in der Energiewende  
▲ Aufbereitetes Biogas kann als so genanntes Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist werden

Deutschland über eine überaus leistungsfä-
hige und sichere Gasinfrastruktur.

Neue PerspektivenDie Zeiten sind längst
vorbei, in denen man von Erdgas als einem
rein fossilen Energieträger sprechen konnte.
Vielerorts wird Biogas zur Strom- und Wär-
meerzeugung genutzt. In Deutschland gibt
es rund 8.000 dezentrale Biogasanlagen.
Auch bei der Einspeisung von aufbereitetem
Biogas - so genanntes Biomethan - ins Erd-
gasnetz ist Deutschland inzwischen welt-
weit führend. 145 Anlagen leiten mittlerwei-
le Biomethan in das deutsche Erdgasnetz
ein. Im Jahr 2006 waren es erst zwei. 
Auch die Produktion von Wasserstoff oder
Methan aus erneuerbarem Strom - Power-
to-Gas - hat im vergangenen Jahr deutlich
zugelegt. Waren die ersten Projekte noch

M

Dr. Gerald Linke ist 
Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches
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auf Stadtebene optimierten Energieplanung.
Dabei erfolgt ein intelligenter Betrieb elektri-
scher und thermischer Netze ebenso wie ein
energieeffizienter Zusammenschluss von
Gebäuden sowie eine Optimierung der kom-
munalen Infrastruktur. Es kommt zu einer
systemübergreifenden Vernetzung, die auch
die Kommunikation einbezieht. 
Eine ganzheitliche Vernetzung beispielsweise
über den so genannten Metro-Ethernet-An-
satz schafft homogene Strukturen, welche
den bereichsübergreifenden Datenaustausch
erleichtern und zusätzlichen Mehrwert für
das Gewerbe sowie die Bewohner/ innen bie-
ten. Dabei handelt es sich um Ethernet-ba-
sierte Breitbandstrukturen, welche interakti-
ve Dienste zur Verfügung stellen können.
So ist eine standortübergreifende Vernet-
zung von Behörden und Unternehmen mög-
lich, bei der die Netzwerkstruktur der des in-
tern genutzten LANs entspricht. Das begüns-
tigt den Einsatz kostengünstiger Infrastruk-
tur-Hardware ebenso wie die Skalierung der
gewünschten Bandbreite. 

Glasfaser für schnelles LAN Erforderlich
ist eine moderne Glasfaser-Verkabelung, da-
mit alle hochwertigen LAN-Anwendungen
unterstützt werden. Durch diese homogene
Struktur werden nicht nur die klassischen
Kommunikationskanäle wie Telefonie, TV
und Internet abgebildet, sondern auch Mehr-
wertmedien über IP, Smart Home-Steuerung
und Sonderdienste. Ethernet ist Standard in
fast allen lokalen Netzwerken in Unterneh-
men und wird im privaten Bereich beispiels-
weise in WLAN-Routern verwendet. 
Durch die weite Verbreitung und hohe Kon-
nektivität minimiert sich der Aufwand für ei-
ne mögliche Anpassung der Endgeräte. Da-
her wird Metro Ethernet als Kommunikati-
onsmedium derzeit in weiten Kreisen favori-
siert und kann dazu beitragen, die Idee von
Smart Cities realisierbar zu gestalten. 
Um die kommenden Technologien auf kom-
munaler Ebene nutzen zu können, setzt die
Stadtwerke-Tochtergesellschaft KomMITT
Ratingen jetzt schon auf die Konvergenz von
Daten, Kommunikation und Energie. Mit ei-
genem Glasfasernetz, Smart Metering und
Kommunikationsdienstleistungen wie Inter-
net, Telefonie und Metro Ethernet sind die
Weichen für eine engmaschige Vernetzung
gestellt. Damit kann die KomMITT heute
schon entscheidende Schritte bei der Positio-
nierung der Stadt Ratingen für zukünftige
Herausforderungen leisten. Eine flächende-
ckende Vernetzung der relevanten Medien
ist dafür die Grundvoraussetzung. ●
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hauptsächlich von dem Thema Wasserstoff-
erzeugung für die Mobilität geprägt, hat die
Technologie im vergangenen Jahr Einzug ge-
halten in die Gasversorgung mit ihrer Trans-
port- und Verteilnetzinfrastruktur. 
2013 wurden die ersten Power-to-Gas-Anla-
gen an das Gasnetz angeschlossen. Mittler-
weile befinden sich bundesweit insgesamt
18 Anlagen in Betrieb oder im Bau. Weitere
sechs Projekte sind konkret in Planung oder
haben Förderzusagen für die Realisierung
erhalten.

Greening of GasDie Vorteile dieses „Gree-
ning of Gas“ liegen - neben der bereits aus
dem Namen ersichtlichen Emissionsminde-
rung - auf der Hand. Durch die Nutzung der
vorhandenen Erdgasinfrastruktur wird eine
räumliche und zeitliche Entkopplung von
Stromerzeugung und -verwendung mög-
lich. Denn die Gewinnung von Strom aus re-
generativen Quellen führt nicht nur zu einer
Dezentralisierung der Stromerzeugung. Er-
neuerbare Energieträger wie Wind und Son-
ne sind außerdem nicht jederzeit verfügbar. 
Stromverbrauchende, ob privat oder indus-
triell, können sich in ihrem Energiebedarf je-
doch nicht nach Wetterlage oder Tageszeit
orientieren. Sie benötigen rund um die Uhr
zuverlässig und dauerhaft Energie und Wär-

me. Hinzu kommt: Nach den derzeitigen
Ausbauplänen kann 2020 mit deutlich mehr
als 100 Gigawatt installierter regenerativer
Kraftwerksleistung, hauptsächlich aus
Windkraft und Photovoltaik, gerechnet wer-
den - zusätzlich zum bestehenden Kraft-
werkspark. 
Da der mittlere Bedarf in Deutschland ledig-
lich bei 40 bis 70 Gigawatt liegt, wird die Ein-
speisung von Strom aus Wind und Sonne
noch häufiger als bisher die tatsächliche
Nachfrage übersteigen. Als Folge werden
konventionelle Kraftwerke heruntergefah-
ren sowie Windräder und Solaranlagen vom
Netz genommen - mit den bekannten Fol-
gen für die Strompreise. 
Betriebswirtschaftlich ist dies alles andere
als nachhaltig. Ein auf Windkraft und Solar-
energie basierendes Energiesystem wird oh-
ne Systemdienstleistungen zur Stabilisie-
rung der Stromnetze und entsprechend
langfristige oder saisonale Speichermög-
lichkeiten deshalb nicht auskommen.

Gasinfrastruktur als SpeicherDieses für
den weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien dringend benötigte Speicherpo-
tenzial bietet die deutsche Gasinfrastruktur.
Mit ihren 21 Poren- und 29 Kavernenspei-
chern, in denen 22,7 Milliarden Kubikmeter
Gas beliebig lange gespeichert werden kön-
nen, verfügt Deutschland über die weltweit
viertgrößte Gas-Speicherinfrastruktur. 
Rechnet man noch das rund 500.000 Kilo-
meter lange Leitungsnetz hinzu, wird das
Speicherpotenzial der Erdgasinfrastruktur
im Vergleich zu anderen Speichertechnolo-
gien mehr als deutlich. Wenn die Sparten

Gas und Strom systemübergreifend zusam-
menwachsen - mit Power-to-Gas als mögli-
chem verbindenden Element - kann dies der
Schlüssel zur Integration des weiter wach-
senden Anteils erneuerbarer Energien sein. 
Mehr noch: Eine Studie des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung kommt zu
dem Ergebnis, dass Power-to-Gas bei einem
funktionierenden CO2-Zertifikatehandel we-
gen des systemübergreifenden Ansatzes ins-
gesamt Klima schonend und Kosten dämp-
fend wirken kann.

Power-to-Gas und Netzausbau Indem
immer mehr Strom aus regenerativen Quel-
len in die Netze eingespeist wird, ist vieler-
orts bereits heute die Transportkapazität der
Stromnetze ausgereizt. Zur weiteren Auf-
nahme überschüssigen Strom bedarf es lo-
kaler Maßnahmen zum Netzausbau. Diese
können ihrerseits weiteren Netzausbau auf
der nächsthöheren Spannungsebene nach
sich ziehen. 
In aktuellen Untersuchungen geht der Deut-
sche Verein des Gas- und Wasserfaches
(DVGW) mit seinen Projektpartnern daher
der Frage nach, unter welchen Konstellatio-
nen die mit dem Netzausbau verbundenen
Kosten durch den alternativen Zubau einer
Power-to-Gas-Anlage unterboten werden
können. Die Ergebnisse werden zeigen, ob
Power-to-Gas möglicherweise die günstige-
re volkswirtschaftliche Variante ist und in ei-
ner Gesamtbetrachtung Strom und Gas Kos-
tenvorteile bringt. 

Klammer Kraft-Wärme-Kopplung Ne-
ben der Power-to-Gas-Technologie gibt es

▲ In einer Power-to-Gas-Versuchsanlage in Bergheim-Niederaußem wird überschüssiger 
Wind- oder Solarstrom in Wasserstoff umgewandelt
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weitere verbindende Elemente zwischen
Strom- und Gasnetz. Gasbetriebene Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen wie etwa Mini-
Blockheizkraftwerke sind flexibel steuerbar
und können wesentlich zur Stabilisierung des
Stromnetzes beitragen. Durch die gleichzeiti-
ge Erzeugung von Strom und Wärme leisten
sie außerdem einen Beitrag zur Primärener-
gieeinsparung und zur CO2-Reduktion. 
Nach einer im Rahmen der DVGW-Innovati-
onsoffensive (Internet: www.dvgw-innova-
tion.de) durchgeführten Studie können
durch verstärkten Einsatz gasbasierter KWK-
Technik im Gebäudesektor die ambitionier-
ten Klimaschutzziele der Bundesregierung
erreicht werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Nutzung emissionsarmer
und erneuerbarer Brennstoffe wie Biogas,
Biomethan, regenerativ gewonnenem Was-
serstoff und Synthesegas aus Power-to-Gas-
Anlagen möglich ist. 
Mit der Kraft-Wärme-Kopplung erschließen
sich aber auch ganz neue Ansätze bei der
energetischen Gebäudesanierung. Der Aus-
tausch älterer Heizungssysteme durch mo-
derne Geräte oder KWK-Anlagen erlaubt es,
bei gleichen CO2-Minderungszielen und bei
deutlich geringeren Kosten Dämmmaßnah-
men an den Gebäuden kleiner zu dimensio-
nieren oder mithilfe neuer Gebäudetechnik
zu optimieren. 
Damit sind die Vorteile der Kraft-Wärme-
Kopplung bei weitem nicht ausgeschöpft.
Hocheffiziente KWK-Technologien müssen
in allen Leistungsgrößen weiterentwickelt

werden. Intelligente Konzepte zur Nutzung
der Wärme - nicht nur für Heizung oder
Trinkwassererwärmung, sondern auch für
Klimatisierung - können den Wirkungsgrad
und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopp-
lung weiter erhöhen.

Mobil mit Gas Derzeit sind etwa 96.000
Erdgasfahrzeuge auf Deutschlands Straßen
unterwegs, die an einer der bundesweit
rund 900 Erdgastankstellen Erdgas aufneh-
men können. Dadurch wird jedes Jahr der
Ausstoß von etwa 323.000 Tonnen klima-
schädlichem CO2 vermieden. Durch eine zu-
nehmende Beimischung von Bio-Erdgas
wird die CO2-Bilanz der Erdgasfahrzeuge
weiter verbessert. 
Neuen Schub gewinnt das Thema Gas-Mo-
bilität durch das Audi-eGas-Projekt. Hier
wird seit Anfang 2014 im niedersächsischen
Werlte eine 6-Megawatt-Power-to-Gas-An-
lage, bestehend aus einer Elektrolyse und ei-
ner Methanisierung, betrieben. Der darin er-
zeugte Wasserstoff wird mit Kohlendioxid
aus einer nahegelegenen Biogas-Aufberei-
tungsanlage in Methan umgewandelt und
in das Gasnetz eingespeist. 
Power-to-Gas- und Biogasanlage speisen in
dasselbe Netz ein und stellen das Gas prak-
tisch in ganz Deutschland zur Verfügung.
Auch europaweit wird die Rolle von Gas im
Mobilitätsbereich derzeit neu bewertet. Die
EU-Kommission sieht Gas als einen wichti-
gen Baustein in ihrer Strategie zur Entwick-
lung alternativer Kraftstoffe. So hat die EU-

Kommission angekündigt, entlang wesentli-
cher europäischer Straßenverbindungen ei-
ne Flüssiggas-Infrastruktur aufzubauen. 
Auch in der Schifffahrt soll Flüssiggas (Lique-
fied Natural Gas - LNG) stärker eingesetzt
werden. In Forschungs- und Entwicklungs-
projekten wird die Nutzung von LNG in der
küstennahen Schifffahrt wie auch in der Bin-
nenschifffahrt untersucht. Die großen euro-
päischen Binnenwasserstraßen wie etwa
der Rhein stehen dabei im Mittelpunkt, wo-
bei die Schiffsantriebe wie auch die Infra-
struktur an Land bewertet werden.

Baustein der Energiewende Gas kann
im Rahmen des energiepolitischen Zieldrei-
ecks von Klimaschutz, Versorgungssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit eine Schlüssel-
rolle bei der Umgestaltung der Energiever-
sorgung in Deutschland übernehmen. Die
Nutzung der bestehenden Gasinfrastruktur
bietet die große Chance einer ökologisch
und volkswirtschaftlich sinnvollen Kombina-
tion aus planbarer, sicherer Gasversorgung
und schwankender regenerativer Stromer-
zeugung. 
Das Gas der Zukunft besteht hierbei nicht
mehr nur aus fossilem Erdgas, sondern aus
Biogas und anderen regenerativen Gasen.
Das hochflexible Gassystem und innovative
Gastechnologien können Lösungen anbie-
ten, die bei Einhaltung der CO2-Reduktions-
ziele die Gesamtkosten des Umbaus deut-
lich senken und das System insgesamt stabi-
ler machen. ●

                

◀ Neben der Speicherfunktion 
bietet die Power-to-Gas-
Technologie auch die Möglichkeit
des EnergietransportsSC

H
AU

BI
LD

: D
VG

W



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 9/2014 19

Pumpspeicherkraftwerke bieten die effizienteste Speichertechnik
für überschüssigen Strom und stellen damit einen unverzichtbaren
Baustein der Energiewende dar

Pumpspeicherkraftwerke im 
Kontext der Energiewende 

▲ Die Sorpetalsperre ist eines von drei Pumpspeicherkraftwerken in Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. Niklas Raffalski
ist Dezernent beim Landes-
amt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz NRW

DER AUTOR

Seen als Akku

ie Energiewende zählt zu den größ-
ten gesellschaftlichen Herausforde-

rungen dieser Zeit. Trotz mannigfaltiger Wi-
derstände gibt es aber gute Gründe für die-
sen Transformationsprozess. Von Klima-
schutz - Reduktion der Treibhausgas-Emis-
sionen - über den Ausstieg aus der Kern-
energie bis hin zu geopolitischen Überle-
gungen - geringere Abhängigkeit vom Im-
port fossiler Energieträger - seien nur einige
Aspekte genannt. 
Sowohl die nordrhein-westfälische Landes-
regierung als auch die Bundesregierung ha-
ben sich daher konkrete Zielmarken für den
Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt
- siehe beispielsweise Koalitionsvertrag
NRW 2012 - 2017, Energiekonzept der Bun-
desregierung 2010 sowie Koalitionsvertrag
der Bundesregierung 2013. Damit wird vor
allem der Anteil von Wind- und Solarenergie
an der Stromversorgung weiter steigen.

Eine der wichtigsten Aufgaben beim Aus-
bau der erneuerbaren Energien besteht im
Ausgleich eines kurz- oder langfristigen Un-
gleichgewichts zwischen konstantem
Stromverbrauch und wetterabhängig fluk-
tuierender Erzeugung von Wind- oder So-
larenergie. Dabei kommt neben der Flexibi-
lisierung von Erzeugung und Verbrauch so-
wie dem Netzausbau auch der Speicherung
von Energie eine zentrale Bedeutung zu. 

Hoher WirkungsgradPumpspeicherkraft-
werke gelten hierbei mit einem Wirkungs-
grad von bis zu 80 Prozent, einer hohen ver-
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fügbaren Leistung und kurzer Startzeit als die
technisch am weitesten entwickelte und
wirtschaftlichste Speichertechnologie. In
Deutschland kommen Pumpspeicherkraft-
werke seit den 1920er-Jahren zum Einsatz.
In Nordrhein-Westfalen existieren derzeit
drei Pumpspeicherkraftwerke - Koepchen-
werk Herdecke, Rönkhausen und Sorpetal-
sperre - mit einer Gesamtleistung von etwa
300 Megawatt. Deutschlandweit ist aktuell
an 31 Standorten eine Pumpspeicherleis-
tung von rund 6,6 Gigawatt installiert. Die
drei größten Pumpspeicherkraftwerke ver-
fügen dabei jeweils über etwa 1.000 Mega-
watt Leistung - Goldisthal in Thüringen,
Markersbach in Sachsen und Wehr in Ba-
den-Württemberg (siehe Website trianel-
rur). 
Zum Vergleich: Das seit 2007 in Bau befind-
liche Steinkohlekraftwerk Datteln 4 soll
ebenfalls mit einer Leistung von rund 1.000
Megawatt ans Netz gehen (siehe Website
eon). Eine moderne Windkraftanlage er-
reicht heute etwa drei Megawatt Leistung.

Bedarf steigt Studien gehen von einem
signifikant steigenden Speicherbedarf in
Deutschland zwischen 2020 und 2030 aus -
abhängig vom Ausbau der erneuerbaren
Energien (Adamek et al. 2012; Nitsch et al.
2012). Ziel ist hierbei, in Überschusszeiten
nicht nutzbaren Strom aus Wind- oder So-
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larenergieanlagen zu speichern und somit
die Abregelung von Windkraft- und Photo-
voltaikanlagen zu vermeiden.
Im Gegenzug könnten Pumpspeicherkraft-
werke für mehrere Stunden Strom erzeu-
gen, wenn beispielsweise aufgrund groß-
flächiger Flaute nur wenig Windenergie ein-
gespeist wird. Aufgrund der Vorlaufzeit bei
neuen Pumpspeicherprojekten von mindes-
tens zehn Jahren müssen die Grundlagen
für den Ausbau von Speicherkapazitäten
bereits heute gelegt werden. 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz führt daher im Auftrag des
NRW-Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz derzeit eine Untersuchung des
Potenzials von Pumpspeicherkraftwerken
im Land durch. Hierbei sollen geeignete
Standorte identifiziert sowie unter Einbe-
ziehung von Nutzungskonflikten und öko-
nomischen Faktoren bewertet werden. Au-
ßerdem ist landesweit das realisierbare Po-
tenzial in Bezug auf Leistung und Kapazität
abzuschätzen.

Pumpen und ablassen Pumpspeicher-
kraftwerke nutzen zur Speicherung von
Energie die Wirkung der Erdanziehungs-
kraft, indem Wasser mittels elektrischer
Energie (Strom) auf ein höheres Geländeni-
veau gepumpt und somit dessen potenziel-
le Energie erhöht wird. Wird das Wasser
wieder auf ein niedrigeres Niveau abgelas-
sen, kann ein Großteil der ursprünglich ein-
gesetzten Energie mithilfe von Turbinen

und Generatoren wieder gewonnen sowie
in Gestalt von elektrischer Energie in das
Stromnetz eingespeist werden. 
Wesentliche Bestandteile eines konventio-
nellen Pumpspeicherkraftwerks sind neben
der Anbindung an das Stromnetz mindes-
tens zwei Wasserreservoire auf unter-
schiedlichem Geländeniveau. Diese werden
als Ober- und Unterbecken bezeichnet und
in der Regel durch Dämme oder Mauern
eingegrenzt. Der Austausch zwischen den
beiden Becken erfolgt über Wasserleitun-
gen, die häufig unterirdisch verlegt werden.
Die für die Energieumwandlung erforderli-
chen hydraulischen und elektrischen Ma-
schinen wie Pumpe, Turbine, Generator und
Transformator werden in einem ober- oder
unterirdisch angelegten Krafthaus unterge-
bracht. 
Zentrale Voraussetzung für den Bau eines
Pumpspeicherkraftwerks ist eine möglichst
große Höhendifferenz zwischen dem Ober-
und dem Unterbecken an benachbarten
Standorten. Neben der möglichst großen
Fallhöhe und der möglichst geringen hori-
zontalen Distanz zwischen den Becken
muss die erforderliche Fläche für die beiden
Speicherbecken vorhanden sein. 
Der Flächenbedarf ist dabei abhängig von
der Leistung des Pumpspeicherkraftwerks
und der Höhendifferenz zwischen beiden
Becken. Die Leistung ist direkt proportional

zur Fallhöhe wie auch zum Durchfluss. So-
mit wird bei halber Fallhöhe für dieselbe
Leistung der doppelte Wasserdurchfluss
benötigt. Dies führt wiederum zur Ver-
dopplung des erforderlichen Speichervolu-
mens. 

Eingriff in die NaturDas künstlich ange-
legte Oberbecken des 2003 in Betrieb ge-
gangenen Pumpspeicherkraftwerks in Gol-
disthal fasst zwölf Millionen Kubikmeter
Wasser auf einer Fläche von 55 Hektar. Die
Wasserfläche des aufgestauten Unterbe-
ckens beträgt knapp 80 Hektar. Zwar han-
delt es sich um das größte Wasserkraftwerk
Deutschlands und der Großteil der übrigen
Anlagen ist erheblich kleiner. Dennoch ver-
deutlichen diese Dimensionen, dass Pump-
speicherkraftwerke einen großen Eingriff in
Natur und Landschaft darstellen. 
Planungen für neue Pumpspeicherkraft-
werke verursachen deshalb häufig erhebli-
che Nutzungskonflikte - beispielsweise mit
dem Landschaftsschutz, dem Natur- und Ar-
tenschutz, mit bestehender Infrastruktur
oder der Erholungsfunktion des Standorts
für die Bevölkerung. 
Bei der Realisierung neuer Projekte sind also
stets zwei Seiten zu beachten. Einerseits
muss der Standort die topographischen und
sonstigen Eigenschaften für den wirtschaft-
lichen Betrieb eines Pumpspeicherkraft-
werks aufweisen. Dies grenzt die Anzahl po-
tenzieller Standorte stark ein. Andererseits
müssen planungs- und genehmigungs-
rechtliche Restriktionen sowie die Konflikt-
intensität berücksichtigt werden. Wie bishe-
rige Projekte zeigen, kann die Akzeptanz in
der Bevölkerung für den Bau neuer Pump-
speicherkraftwerke entscheidend sein.

▲ Fallrohre als zentrale Komponenten 
entscheiden mit über die Leistung eines 
Pumpspeicherkraftwerks
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Stark in Regelenergie Stromerzeugung
und Stromverbrauch stimmen aufgrund von
Prognosefehlern aufseiten der Produzieren-
den und der Verbrauchsstellen nie exakt
überein. Dies kann ohne regelnde Eingriffe
dazu führen, dass die Netzfrequenz von dem
Sollwert von 50 Hertz abweicht. Dieser Wert
ist aber zur Vermeidung von Schäden bei
den Verbrauchenden und für den Betrieb des
Übertragungsnetzes erforderlich. 
Durch ihren flexiblen Einsatz können Pump-
speicherkraftwerke über die Bereitstellung
so genannter Regelenergie einen Beitrag
zur Netzstabilität leisten und kurzfristig so-
wohl überschüssige Energie aufnehmen
(Pumpbetrieb) als auch abgeben (Turbinen-
betrieb). Außerdem sind Pumpspeicher-
kraftwerke schwarzstartfähig. Sie können
also bei einem Zusammenbruch des Versor-
gungsnetzes ohne externe Energieversor-
gung hochgefahren werden.

Neues StrommarktdesignDie klassische
Vermarktungsstrategie von Pumpspeicher-
kraftwerken ist jedoch der Einkauf von Pump-
strom in den Niedrigpreisstunden - in der Re-
gel nachts - und der Verkauf von Strom in den
Hochpreissegmenten des Tages, wenn der
Stromverbrauch am größten ist. Doch diese
Betriebsweise hat in den zurückliegenden
Jahren an Bedeutung verloren - vor allem
durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen.
Dies stellt den wirtschaftlichen Betrieb und
insbesondere den Neubau von Pumpspei-
cherkraftwerken infrage. Die Einspeisespit-
zen von PV-Anlagen zur Mittagszeit wirken
sich dahingehend aus, dass die Stromhan-
delspreise in den klassischen Hochpreisstun-
den deutlich sinken (dena 2012). 
So führt der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zu dem Problem, dass einerseits im Rah-
men der Energiewende deutlich größere
Speicherkapazitäten benötigt werden, an-
dererseits der Ausbau regenerativer Ener-
gien unter den bestehenden Rahmenbedin-
gungen den wirtschaftlichen Betrieb von
Pumpspeicherkraftwerken gefährdet. Hier
ist die Politik gefordert, bei den Überlegun-
gen zu einem neuen Strommarktdesign Lö-
sungen zu finden, die auch Anreize zum Bau
neuer Pumpspeicherkraftwerke setzen. ●

Weitere Informationen im Internet:

eon: http://www.eon.com/de/ueber-uns/
struktur/asset-finder/datteln-4.html 

trianel-rur: http://www.trianel-rur.de/de/
wasserkraftwerk/pumpspeicherkraftwerke

-in-deutschland.html 

▲ Blockheizkraftwerke nutzen fossile Energie optimal zur Strom- und Wärmeproduktion
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Strom und 
Wärme vereint

ie Idee ist bestechend einfach. Wenn
man Öl, Gas oder Holzpellets ver-

brennt, um Häuser zu heizen - warum dann
nicht gleich Strom produzieren? Oder umge-
kehrt: aus den Kraftwerken die so genannte
Abwärme in die Häuser leiten. Das Prinzip
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat seit Jah-
ren einen festen Platz im Energiespar-Bau-
kasten der Techniker/innen und Betriebs-
wirt/innen. 
Anwendungsfälle gibt es reichlich. Sie rei-
chen vom Müllheizkraftwerk, das ganze
Wohnsiedlungen mit Wärme und Strom ver-
sorgt, bis zum Mini-Blockheizkraftwerk
(BHKW) für das einzelne Reihenhaus. Auch
die NRW-Landesregierung hat die Förderung
von KWK auf ihre Fahnen geschrieben. Bis
2020 soll der Anteil von Strom aus Kraft-
Wärme-Kopplung an der gesamten Strom-
erzeugung auf 25 Prozent steigen. Nach ei-
ner Studie von NRW-Umweltministerium
und EnergieAgentur NRW könnte dadurch
theoretisch ein Drittel der fossilen Brenn-
stoffe eingespart und ebenso ein Drittel des

Kohlendioxid-Ausstoßes vermieden werden.
Um diesem Ziel näher zu kommen, hat das
NRW-Umweltministerium vor zwei Jahren
den Wettbewerb „KWK-Modellkommune“
ausgelobt. Gemeinsam mit Energieexper -
t(inn)en, Fachverbänden und kommunalen
Spitzenverbänden sollten Städte und Ge-
meinden gefunden werden, die das Prinzip
Kraft-Wärme-Kopplung besonders kreativ
und innovativ umsetzen. 51 Kommunen
reichten insgesamt 48 Projektvorschläge
ein. Davon kamen 21 in die engere Wahl.
Schließlich benannte eine Jury aus Fachleu-
ten Ende Mai 2014 sechs Konzepte, die für ei-
ne Förderung infrage kommen. Den Gewin-
nern - Bad Laasphe, Iserlohn, Krefeld, Ostbe-
vern-Telgte, Saerbeck sowie Remscheid-So-
lingen-Wuppertal - winkt ein Anteil des Ge-
samtbudgets von rund 20 Mio. Euro. 

Impuls zur Stadterneuerung Wie das
Thema Energie mit anderen lokalen Proble-
men und Herausforderungen verwoben ist,
zeigt das Beispiel der Stadt Bad Laasphe.

Bei dem 2012 von der NRW-Landesregierung initiierten 
Wettbewerb „KWK-Modellkommune“ wurden sechs Kommunen 
ausgewählt, davon drei aus dem kreisangehörigen Bereich

Kraft-Wärme-Kopplung mit 
großer Zukunft
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Dort gab 2009 ein zunehmender Leerstand
in der Kernstadt sowie im Zentrum vieler
Ortsteile Anlass zu Überlegungen, wie man
diese Areale attraktiver gestalten könnte.
Rasch wurden allzu hohe Nebenkosten - ins-
besondere für Heizung - als wesentliches
Nutzungshemmnis identifiziert. Da eine
Fassadendämmung bei den denkmalge-
schützten Häusern meist nicht infrage kam,
wurde nach Wegen gesucht, die Kosten der
Wärmeproduktion zu senken. Ein BHKW-ge-
stütztes Nahwärmenetz in der Innenstadt
Bad Laasphe erschien hierbei als praktikable
Lösung. 
Um die Hauseigentümer/innen für das Pro-
jekt zu gewinnen, wurde seit 2012 auf Fes-
ten, Märkten und touristischen Aktionen in-
tensiv informiert. Insbesondere wurden För-

dermöglichkeiten für denkmalgeschütze
Häuser erläutert, wenn diese etwa Fenster
mit besserer Wärmedämmung erhalten sol-
len. Probleme gab es anfangs bei der Mel-
dung von Verbrauchsdaten der betroffenen
Häuser. Diese konnten aber rasch überwun-
den werden. Dazu trug auch die griffige Prä-
sentation des Projektes unter dem Motto
„Altstadtkraft - Energie unterm Pflaster-
stein“ bei. Dieses und das dazugehörige Lo-
go - ein stilisiertes &- Zeichen - hat die Ver-
waltung unter Leitung von Bürgermeister
Dr. Torsten Spillmann ohne externe Hilfe
oder Agenturkosten entwickelt. 
Auch wenn die Nahwärmeleitungen unter
dem Pflaster der Altstadtstraßen vergraben
werden, soll die neue Infrastruktur auch
oberirdisch sichtbar sein. Dafür wird der Ver-

lauf der Leitungen durch spezielle Pflaster-
steine gekennzeichnet. An den Bad Laaspher
Schulen gab es dafür bereits einen Wettbe-
werb zur Gestaltung eines solchen „KWK-
Steins“. Dieser hat bereits einen Vorläufer.
Vor zwei Jahren wurde im Rahmen einer
Kunstaktion eine Schlangenlinie - der so ge-
nannte Fluszgang - auf einem Gehweg durch
die Innenstadt verlegt. Dabei kamen 279
Steine mit dem Abbild eines Lachses - Sym-
boltier von Bad Laasphe - zum Einsatz. ●

(mle)

Weitere Informationen im Internet:
http://www.kwk-kommunen.nrw.de 
http://www.energieagentur.nrw.de/

landeswettbewerb-kwk-modell
kommune-entschieden-24909.asp

Ländlicher Raum gleichauf bei KWK
Bei dem Wettbewerb KWK-Modellkommunen 
wurden drei Projekte von Städten und Gemeinden aus 
dem kreisangehörigen Bereich ausgezeichnet

Bad Laasphe

Ziel des Projekts „Altstadtkraft - Energie un-
term Pflasterstein“ ist es, einen Großteil der
Altstadt von Bad Laasphe (14.000 Einwoh-
ner) mit ihren rund 150 Gebäuden durch
Nahwärme zu versorgen. Einem Ring gleich
liegen energieintensive Einrichtungen wie
eine Brauerei, eine Klinik, Hotels und ein
Bettfedernhersteller sowie öffentliche Ge-
bäude wie Schulen und das Haus des Gastes
um die historische Altstadt. Diese könnten
die Stützpfeiler eines KWK-basierten Nah-
wärmenetzes bilden. Die Stadt erhofft sich
neben der CO2-Vermeidung eine Steige-
rung der Attraktivität der Altstadt. 

In Bad Laasphe gibt es derzeit kein
öffentliches Wärmenetz. Im histori-
schen Altstadtbereich erfolgt die
Wärmeversorgung über Strom, Holz,
Gas und Öl sowie einer Kombination
von Gas und Strom. Dafür soll nun
ein Nahwärmenetz, aufgeteilt in
zwei Bereiche nördlich und südlich
der Laasphe, gebaut werden:

• Netz Nord 1.762 Meter
• Netz Süd 1.776 Meter 
• Versorgung von öffentlichen Ge-
• bäuden, privaten Wohngebäuden

sowie Gewerbebetrieben, einer Klinik
und Hotels

• Prozessdampf aus BHKW
• Integration bestehender Gaskessel bei

Großabnehmern
• Wärmenetz Nord: Biomethan-BHKW

mit 844 Kilowatt elektrische Leistung
und 4.200 Betriebsstunden pro Jahr 

• Wärmenetz Süd: Biomethan-BHKW (550
Kilowatt elektrische Leistung) und ein
kleineres Erdgas-BHKW (50 Kilowatt
elektrische Leistung) kombiniert mit ei-
ner Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Das Biomethan-BHKW wird nur im Win-
ter bei erhöhtem Wärmebedarf betrie-

ben. Dessen Rest-Abwärme wird zusätzlich
mittels der Wärmepumpe genutzt. Im Som-
mer befindet sich dieses BHKW in Bereit-
schaft, während das Erdgas-BHKW Wärme
aus der Außenluft extrahiert.

Informationen im Internet:
http://www.bad-laasphe.de/
standard/page.sys/198.htm 

Ostbevern/Telgte

Die Gemeinde Ostbevern (10.600 Einwoh-
ner) und die Stadt Telgte (18.800 Einwohner)
planen in ihrem Konzept  „KWK2 - Stärken
bündeln für Bürger und Branchen“ den Aus-
bau einer vorhandenen Nahwärme- und
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KWK-Infrastruktur in jeweils einem Wohnge-
biet, einem Gewerbegebiet sowie bei zwei
größeren Firmen. Die wichtigsten Merkmale:

• Neubau dreier Nahwärmenetze:
- Wohngebiet Kirchbreede in Ostbevern
(Länge 3.952 Meter)

- Wohngebiet Emsesch in Telgte (Länge
2.995 Meter)

- Gewerbegebiet Mitte/Ost in Ostbevern
(Länge 350 Meter)

Für jedes Netz wird die Wärme in einer Heiz-
zentrale erzeugt - mit einem Biomethan-
BHKW zur Abdeckung der Grundlast, einem
Pufferspeicher mit 30 Kubikmeter Fas-
sungsvermögen und einem Gaskessel für
die Abdeckung der Spitzenlast.

• geplanter Anschlussgrad 30 Prozent in
beiden Wohngebieten

• Ausbau bei den Mini-BHKW (bis 9 Kilo-
watt elektrische Leistung) von derzeit 29
auf 140

• Steigerung der KWK-gestützten Stromer-
zeugung um 74 Prozent von 16,6 auf 28,9
Prozent Anteil

• Einsatz von Brennstoffzellen-BHKW in den
Gebäuden der Sportvereine in Ostbevern
und Telgte

• Nutzung von BHKW-Abwärme zur Kälte-
erzeugung (Absorptions-Kälteanlage) im
Telgter Museum Religio sowie beim Tief-
kühlkost-Hersteller Vossko GmbH & Co in
Ostbevern

Informationen im Internet:
www.kwkhochzwei.de 

Saerbeck

Die Wärmeversorgung in der Gemeinde Sa-
erbeck (7.150 Einwohner) geschieht derzeit
zu 96 Prozent mit fossilen Energieträgern.
Jedoch betreibt die Kommune seit 2010 ein
Nahwärmenetz, das öffentliche Gebäude,
die Kirche und weitere Gebäude mit Wärme
aus zwei Holzpelletkesseln versorgt. Seit
2013 sind im so genannten Bioenergiepark
zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit zu-
sammen einem Megawatt elektrischer Leis-
tung, die zur Biogasanlage der SaerGAS ge-
hören, im Betrieb. 
Nun soll die KWK-Leistung um das Doppel-
te - rund zwei Megawatt elektrisch - aufge-
stockt werden. Damit würde sich der KWK-
Anteil am Gesamtstromverbrauch von 29
auf 67 Prozent erhöhen. Der KWK-Zubau 
erfolgt durch zentrale Biomethan-BHKW 
in der vorhandenen
Heizzentrale im Zen-
trum sowie in drei
weiteren BHKW-
Heizzentralen in den
Wohngebieten Ost,
West und Nord. 
Die Anlagen sollen
bedarfsgerecht auf
den Strom- wie auf
den Wärmemarkt
reagieren. Dazu müs-
sen insgesamt knapp
14,5 Kilometer neue
Leitungen verlegt
werden. Alle BHKW-
Anlagen besitzen zu-
sätzlich einen Kessel
zur Spitzenlastabde- FO
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b�Dorfladen,�Bürgerhaus,�Hofcafé�oder�Handwerksbe-
trieb:�Unter�dem�Titel�„Gute�Ideen�für�lebendige�Dörfer

-�Nutzung�statt�Leerstand“�zeichnet�das�NRW-Ministerium
für�Klimaschutz,�Umwelt,� Landwirtschaft,�Natur-� und�Ver-
braucherschutz�innovative�Projekte�zur�Umnutzung�von�Ge-
bäuden�im�ländlichen�Raum�aus.�Die�Projekte�müssen�spä-
testens�im�Jahr�2013�abgeschlossen�worden�sein�und�dür-
fen�sich�nicht�auf�dauerhaft�selbstgenutzten�oder�vermiete-
ten�Wohnraum�beziehen.�Für�die�drei�besten�Wettbewerbs-
beiträge�gibt�es�Preisgelder�in�Höhe�von�2.000,�1.000�und
500�Euro.�Bewerbungen�sind�bis�zum�15.�September�2014
möglich.�
▶ Informationen�gibt�es�auf�der�Internetseite�
www.umnutzung.nrw.de�

O
WETTBEWERB „NUTZUNG STATT LEERSTAND“

ckung und einen Pufferspeicher. Eckdaten
des Ausbaukonzeptes:

• realisierbarer Anschlussgrad 50 Prozent
• Netzausbau in den drei Wohngebieten

2014 bis 2017
• Gründung einer Betreiber-Genossen-

schaft „KWK für Saerbeck“
• Integration vorhandener Versorgungs-

strukturen
• erforderliche Investition knapp elf Mio.

Euro
• gemeindeweites Verbundnetz langfristig

möglich ●

Informationen im Internet: 

http://www.klimakommune
-saerbeck. de/city_info/

webaccessibility/index.cfm?waid=320 
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§ 1 EnWG unterschiedlich zu gewichten und
gegeneinander abzuwägen. Die Kommune
kann beispielsweise dem Preis und der Um-
weltverträglichkeit unterschiedliches Ge-
wicht einräumen. Zulässig sind auch Aus-
wahlkriterien, die qualitative Eigenschaften
und Unterschiede der Angebote bei Netzbe-
trieb und Netzverlegung bewerten. Zudem
muss auch bei Konzessionsvergabe an ei-
nen Eigenbetrieb ein förmliches Auswahl-
verfahren durchgeführt werden. 

Vorteil für Altkonzessionär Darüber hi-
naus hat der BGH aber auch zum ersten Mal
Stellung genommen zu den Rechtsfolgen
von Verstößen gegen diese Vorgaben und
zu den Rechtsschutzmöglichkeiten der im
Verfahren unterlegenen Altkonzessionäre.
Mit Blick auf das aus dem Diskriminierungs-
verbot folgende Transparenzgebot stellt die
Nichtbeachtung dieser Vorgaben eine un-
billige Wettbewerbsbehinderung dar. Diese
führt grundsätzlich zu einer Nichtigkeit des
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it Blick auf die anstehende Neuver-
gabe einer Vielzahl von Konzessions-

verträgen im Strom- und Gasbereich sind
die formellen wie materiellen Anforderun-
gen an das Konzessionsvergabeverfahren
nach den §§ 46 - 48 Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) und die Ausgestaltung von
Konzessionsverträgen verstärkt in den Fo-
kus gerichtlicher Auseinandersetzung ge-
rückt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich
am 17.12.2013 mit zwei kommunalunfreund-
lichen Urteilen (KZR 65/12 und KZR 66/12) zu
einer Reihe von rechtlichen Aspekten bei
der Konzessionsvergabe geäußert. 
So müssen Städte und Gemeinden künftig
im Verfahren vorrangig die Ziele des § 1
EnWG - sichere, preisgünstige, verbraucher-

freundliche, effiziente und umweltverträg-
liche Versorgung - berücksichtigen. Dane-
ben sind fiskalische Interessen grundsätz-
lich zulässig. Sie müssen aber einen eindeu-
tigen sachlichen Bezug zum Gegenstand
des Konzessionsvertrages aufweisen und
dem Zweck dienen, den Wettbewerb um die
Netze zu fördern. 
Der BGH erkennt ausdrücklich einen Spiel-
raum der Kommunen an, die Kriterien des 

▲ Kommunen können Stromnetze nach Ablauf der Konzession an ein Privatunternehmen nicht ohne Weiteres selbst übernehmen

Nervenkrieg
um Energie

Wegerechts-Konzessionen zur Versorgung mit Gas und Strom sind
durch Gerichtsentscheidungen so kompliziert geworden, dass 
das Gesetz dringend kommunalfreundlicher gestaltet werden muss

Kommunale Forderungen zur Novellierung
der Konzessionsvergabe 

M
Annette Brandt-Schwabe-
dissen ist Hauptreferentin
für Energierecht beim Städte-
und Gemeindebund NRW
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gesamten Konzessionsvertrages im Sinne
von § 134 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
Des Weiteren kann sich der Altkonzessionär
auch dann noch auf die Unwirksamkeit des
neuen Konzessionsvertrages berufen, wenn
er dies nicht im Verfahren selbst gerügt hat.
Dies betrifft auch Verfahrensfehler, die - wie
im konkreten Fall - bis zu sechs Jahre zu-
rückliegen. Dabei ist nach dem BGH uner-
heblich, dass einige für die Auswahl rele-
vante Kriterien damals weder in der Recht-
sprechung noch in der Literatur diskutiert
wurden. 
Zudem hat das Oberlandesgericht (OLG)
München mit Urteilen vom 26.09.2013 
(U 3589/12 Kart und U 3587/12 Kart) Klauseln
in Konzessionsverträgen für unzulässig 
erklärt, die unter anderem eine Unterstüt-
zung der Kommune bei der Aufstellung ei-
nes Energiekonzeptes vorsehen. Dies sei ein
Verstoß gegen das Nebenleistungsverbot
im Sinne von § 3 Konzessionsabgabenord-
nung und führe zur Nichtigkeit des gesam-
ten Konzessionsvertrages. 
Beim Abschluss neuer Konzessionsverträge
sollte deshalb bis zu einer höchstrichterli-
chen Klärung dieser Frage auf entsprechen-
de Klauseln verzichtet werden. Bei beste-
henden Konzessionsverträgen bleibt zu-
nächst die höchstrichterliche Entscheidung
abzuwarten.

Kommunale Forderungen Im Ergebnis
haben die Urteile eine erhebliche Ein-
schränkung der kommunalen Gestaltungs-
und Organisationsfreiheit zur Folge und
verschärfen die Unsicherheit, wie eine Kon-
zessionsvergabe im Energiebereich rechts-
sicher ausgestaltet werden kann. Aus kom-
munaler Sicht besteht deshalb dringender
Handlungsbedarf für eine gesetzliche Klar-
stellung der einschlägigen Vorschriften im
Energiewirtschaftsgesetz. Daraus gehen di-
verse Forderungen an den Gesetzgeber her-
vor:

• Ziele des § 1 EnWG: In § 46 Abs. 3 S. 5 EnWG
muss klargestellt werden, dass die Kom-
mune neben den Zielen des § 1 EnWG wei-
tere Ziele in ihre Entscheidung einbezie-
hen kann. Dies hätte eine Stärkung der
kommunalen Entscheidungsfreiheit zur
Folge und würde der Verantwortung der
Städte und Gemeinden für die örtliche
Energieversorgung angemessen Rech-
nung tragen.

• Herausgabe der Netzdaten:Die Kommune
muss vom bisherigen Konzessionsver-
tragspartner mindestens drei Jahre vor

Auslaufen des Konzessionsvertrages
sämtliche technischen und wirtschaftli-
chen Daten erhalten, die ihr genaue Rück-
schlüsse auf den Ertragswert des Netzes
erlauben. Derzeit beträgt die Frist nur ein
Jahr. Erst auf dieser Grundlage kann die
Frage beantwortet werden, unter welchen
Voraussetzungen die mit der Übernahme
eines Netzes verbundenen Investitions-
entscheidungen tragbar sind. Dies ist in 
§ 46 Abs. 2 S. 4 EnWG klarzustellen.

• Bewertung des Netzes: Aus Gründen der
Rechtssicherheit und um Netzübernah-
men nicht von vornherein zu verhindern,
ist es notwendig, dass der Gesetzgeber bei
einer Netzübernahme in § 46 Abs. 2 S. 2
EnWG für die Ermittlung des Netzkauf-
preises ausdrücklich den Ertragswert als
maßgeblich bestimmt. 

• Rechtssicherheit durch Präklusion: In den
Komplex zu §§ 46 ff. EnWG ist eine Rege-
lung aufzunehmen, die eine gerichtliche
Anfechtung von Konzessionsvergaben
zeitlich begrenzt. Dies ist unabdingbar ins-
besondere angesichts der BGH-Entschei-
dungen, wonach ein Verstoß gegen das
EnWG selbst nach Jahren zur Nichtigkeit
der Konzessionsvergabe führen kann. Das
Fehlen einer solchen Regelung stellt so-
wohl die Kommunen, welche die Wege-
nutzungsrechte vergeben, als auch die
Energieversorgungsunternehmen, die mit
dem Netzbetrieb konzessioniert worden
sind, vor erhebliche rechtliche und wirt-
schaftliche Probleme. Daher ist eine Prä-
klusionsvorschrift aufzunehmen, die den
Regelungen in den §§ 101 a respektive 107
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) entspricht. Der Ver-
stoß wäre dann ab der Bieterinformation
innerhalb von 15 Kalendertagen gegen-
über der Kommune zu rügen. Würde nicht
innerhalb dieser Frist gerügt, wären die
unterlegenen Bewerber mit ihren Angrif-
fen gegen die Vergabe ausgeschlossen. 

• Eine solche Regelung muss für bereits er-
folgte wie auch für neue Konzessionsver-
gaben eingeführt werden. Bezüglich der
Altfälle besteht besonderer Handlungsbe-
darf, da mit Blick auf die aktuelle Recht-
sprechung eine Vielzahl vergangener Kon-
zessionsvergaben rechtlich angreifbar
sein könnte. 

• Wegfall der Jahresfrist: In § 48 Abs. 4
EnWG sind die Wörter „für ein Jahr“ zu
streichen. Nach dem Energiewirtschafts-
gesetz ist die Frist für die Fortzahlung der
Konzessionsabgabe derzeit auf ein Jahr
nach Auslaufen des Wegenutzungsvertra-

ges beschränkt. Diese zeitliche Beschrän-
kung ist nicht praxisgerecht. Bei schwieri-
gen Kaufverhandlungen oder Rechtsstrei-
tigkeiten, die sich über mehr als ein Jahr
hinziehen, führt die Befristung zum Aus-
fall der Konzessionszahlung an die Kom-
mune. Solche Streitigkeiten dürfen nicht
auf dem Rücken der Kommune als Gläubi-
ger der Konzessionsabgabe ausgetragen
werden. 

• Inhouse-Vergabe: Bei der Konzessionsver-
gabe nach § 46 EnWG ist ein Verfahren
festzulegen analog zu dem, was die 
EU-Vergaberichtlinien aus der Inhouse-
Rechtsprechung für die „normale“ Konzes-
sion entwickelt haben. Dies sollte insbe-
sondere dann gelten, wenn ein Eigenbe-
trieb oder ein eigenes Unternehmen der
Kommunen konzessioniert werden soll.
Dazu bedürfte es einer Änderung des § 46
Abs. 3 EnWG in dem Sinne, dass ein Aus-
wahlverfahren nicht nötig ist, wenn die
Kommune den Konzessionsvertrag mit ei-
nem Eigenbetrieb oder einem gemein-
deeigenen Unternehmen abschließt. Mit
einer solchen Regelung würde den Städ-
ten und Gemeinden eine rechtssichere 
Inhouse-Vergabe ermöglicht. 

▲ Im Gasbereich ist eine mengenbezogene 
Abgrenzung zwischen Tarif- 
und Sondervertragskunden nötig
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Nach gut drei Jahren ist der Fall von Preisabsprachen bei 
Feuerwehrfahrzeugen durch Begleichung des Schadens zugunsten
der Kommunen und diverse Präventionsvereinbarungen erledigt 

Feuerwehrbeschaffungskartell 
erfolgreich aufgearbeitet 

▲ Zahlreiche Städte und Gemeinden erhalten Geld für zu teuer eingekaufte Löschfahrzeuge zurück 

Dicke Luft     
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nfang 2011 deckte das Bundeskartell-
amt aufgrund der Mittteilung eines

Informanten ein Feuerwehrbeschaffungs-
kartell auf. Danach haben die vier Firmen
Albert Ziegler, Rosenbauer, Iveco Magirus
( jetzt: Magirus GmbH) sowie Schlingmann
von Oktober 1998 bis Mai 2009 bei kommu-
nalen Ausschreibungen von Feuerwehr-
löschfahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen
ein Preis- und Quotenkartell zulasten der
Kommunen praktiziert. 
Daneben haben die Unternehmen Iveco
Magirus und Metz Aerials (Rosenbauer AG)
nach Feststellung des Bundeskartellamts
auch Preisabsprachen bei kommunalen Be-
schaffungen von Drehleiterfahrzeugen vor-
genommen. Dieses Kartell bestand von
1998 bis 2007. 
Aufgrund des Kartells bestand in beiden Fäl-
len die Gefahr überhöhter Preise zulasten

der kommunalen Kunden. Zur Vermeidung
langwieriger und teurer Gerichtsverfahren
einzelner Kommunen über mehrere Instan-
zen und mit ungewissem Ausgang haben
die kommunalen Spitzenverbände bereits
2011 auf Initiative des DStGB sowie mit Un-
terstützung des Städte- und Gemeindebun-

A

• Kommunale Energiekonzepte: Mit Blick
auf die Rechtsprechung des OLG Mün-
chen muss die jetzige Fassung des § 3
Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung
(KAV) überarbeitet werden. Angesichts
der Energiewende und des gesamtgesell-
schaftlichen Konsens, den Anteil erneu-
erbarer Energien auszubauen sowie res-
sourcen- und klimaschonend wie auch
energieeffizient zu agieren, ist nicht
nachvollziehbar, warum die Mitwirkung
an entsprechenden Konzepten im Zu-
sammenhang mit der Vergabe eines We-
gerechts für eine Strom- oder Gasnetz-
konzession nicht berücksichtigt werden
darf. Um Rechtssicherheit zu gewinnen,
sollte das jetzige Verbot in eine Erlaubnis
nach § 3 Abs. 1 KAV umgewandelt wer-
den.

Gespräche zur Novellierung Im Som-
mer 2014 haben auf Einladung des Bun-
deswirtschaftsministeriums Gespräche
mit den kommunalen Spitzenverbänden
auf Bundesebene stattgefunden, auf wel-
che Weise die im Koalitionsvertrag festge-
legten Positionen zur Konzessionsvergabe
bei Verteilnetzen und zum Netzübergang
umgesetzt werden können. Im Austausch
mit der kommunalen Seite erarbeitet das
Bundeswirtschaftsministerium Novellie-
rungsvorschläge zu den §§ 46 ff. EnWG.
Diese werden in einen Referentenentwurf
einmünden, der frühestens im Herbst 2014
vorgelegt werden soll.
Dabei haben die Kommunalvertreter/in-
nen auch deutlich gemacht, dass in der
KAV im Gasbereich eine mengenbezogene
Abgrenzung zwischen Tarif- und Sonder-
vertragskunden - entsprechend der für
den Strombereich geltenden Regelung des
§  2 Abs. 7 KAV - dringend notwendig ist.
Sonst würde das Aufkommen der Konzes-
sionsabgabe im Gasbereich bei den Kom-
munen weiter drastisch zurückgehen. 
Bereits im Herbst 2013 hatte die Energie-
kartellbehörde NRW vor dem Hintergrund,
dass der rechtliche Rahmen des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht ausreicht,
Rechtssicherheit in diesem Bereich zu ge-
währleisten, einen Arbeitskreis unter Be-
teiligung der kommunalen Spitzenverbän-
de und des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU) eingerichtet. Dieser hat
Vorschläge zu gesetzgeberischen Ände-
rungen erarbeitet. Die Vorschläge werden
gegebenenfalls über eine Initiative des
Bundesrates in das Verfahren zur Novellie-
rung der §§ 46 ff. EnWG eingespeist. ●

Norbert Portz ist Beigeord-
neter beim Deutschen 
Städte- und Gemeindebund

Michael Becker ist Haupt-
referent beim Städte- 
und Gemeindebund NRW

DIE AUTOREN
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    im Preis 
des NRW Verhandlungen mit den Unter-
nehmen über einen außergerichtlichen
Schadensausgleich aufgenommen. Ziel war
es, die Ansprüche einer Vielzahl potenziell
geschädigter Kommunen in einem einheit-
lichen Verfahren zu bündeln.

Empfehlung von DStGB und StGB NRW
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat
seine Mitglieder in einer gemeinsam mit
dem DStGB durchgeführten Sonderveran-
staltung unverzüglich informiert und fort-
laufend über den schadensersatzrechtli-
chen und vergaberechtlichen Stand des Ver-
fahrens unterrichtet. So wurde den Städten
und Gemeinden bereits 2011 empfohlen, so-
weit noch nicht erfolgt - bis dahin der Regel-
fall - eine so genannte 15-Prozent-Klausel
(pauschalierte Schadensersatzklausel) in ih-
re Vergabe- und Vertragsunterlagen aufzu-
nehmen. Dies greift auch die begrüßens-
werte und mittlerweile rechtskräftige Ent-
scheidung des OLG Karlsruhe vom 31.07.2013
zur Rechtsgültigkeit einer derartigen Vorga-
be auf. 
Die Klausel erleichtert geschädigten Kom-
munen im Sinne einer Umkehr der Beweis-
last für künftige Fälle den Schadensnach-
weis bei Wettbewerbsverstößen, den sie an-
sonsten selbst erbringen müssten. Damit
verlagert die Klausel die Beweispflicht auf
die Unternehmen, dass doch kein Schaden
entstanden sei. 

Bei den Verhandlungen mit den Kartellan-
ten mussten komplexe Fragen geklärt wer-
den. Hierzu gehörten die Auswirkungen der
„Ziegler-Insolvenz“ im August 2011 auf die
Schadensersatzlösung sowie die Einbezie-
hung der „Ziegler-Kommunen“ in den Aus-
gleichsfonds, die Auswahl eines unabhängi-
gen Gutachters zur Frage des „Ob“ und der
Höhe eines entstandenen Schadens, die
Auswahl einer unabhängigen Zertifizie-
rungsstelle zur vergaberechtlichen Über-
prüfung der Unternehmen - „Selbstreini-
gung“ -, die Abwicklung des Schadensaus-
gleichs für die Kommunen - spezielles An-
tragsverfahren und Antragsanforderungen
- sowie die Abstimmung der Öffentlich-
keitsarbeit. 

Gutachten vereinbartDie kommunalen
Spitzenverbände haben gemeinsam mit
den Unternehmen Rosenbauer, Schling-
mann und Ziegler aus zwei kompetenten
Gutachtern das Büro von Prof. Dr. Rainer P.
Lademann, Hamburg, ausgewählt und mit
der Erstellung eines von den Unternehmen
als Teil der erforderlichen „Selbstreinigung“
zu finanzierenden Gutachtens beauftragt. 
Das Büro Lademann sollte die Frage beant-
worten, ob und in welcher Höhe den Kom-
munen durch das Feuerwehrbeschaffungs-
kartell ein finanzieller Schaden entstanden
ist. Das Unternehmen Albert Ziegler GmbH
& Co KG hat sich wegen der im August 2011
eingeleiteten Insolvenz aus der einver-
nehmlichen Schadensregulierung zurück-
gezogen. Umgekehrt ist die Magirus GmbH
der Vereinbarung zur Erstellung eines ge-
meinsamen Schadensgutachtens im Okto-
ber 2012 beigetreten. 
Im Zuge der von den Unternehmen freiwil-
lig anerkannten Aufklärungspflicht haben
sich diese zu einer jährlich durchgeführten
vergaberechtlichen Prüfung ihrer „Selbst-
reinigung“ bereit erklärt. Die Zertifizierung
wird durch die ZertBau GmbH, ein durch die
kommunalen Spitzenverbände in einem
wettbewerblichen Verfahren ausgewähltes
Institut, durchgeführt. 

Wieder zuverlässig Die ZertBau hat jähr-
lich die vergaberechtliche Wiederherstel-
lung der Zuverlässigkeit („Selbstreinigung“)
der Unternehmen Magirus, Rosenbauer und
Schlingmann geprüft und festgestellt. Die
der Albert Ziegler GmbH & Co. KG im April
2013 erteilte Bescheinigung zur vergabe-
rechtlichen Zuverlässigkeit (Zertifizierung)
wurde dagegen mit Wirkung zum 22. April
2014 gelöscht. 

Die Zertifizierungen wirken bei der Prüfung
der Eignung der Unternehmen im Sinne ei-
ner Präqualifikation. Die zertifizierten Un-
ternehmen können mit der Abgabe der Ei-
generklärung (Zertifizierung) deutlich ma-
chen, dass die von der Eignungsprüfung ge-
forderten Nachweise als erbracht gelten. Ei-
ner separaten Prüfung durch die Kommu-
nen bedarf es nicht mehr. 
Kann eine derartige Eigenerklärung man-
gels Zertifizierung nicht abgegeben wer-
den, müssen sich die Städte und Gemein-
den bei Vergabeverfahren grundsätzlich
von der Richtigkeit der Nachweise durch ei-
ne separate Eignungsprüfung der Unter-
nehmen überzeugen. Dies führt für Verga-
bestellen, aber auch für Unternehmen zu
einem erhöhten Aufwand.

Regulierung Löschfahrzeuge Das Büro
Lademann hat auf Basis einer Onlinebefra-
gung bei 1.125 Kommunen mehr als 1.800
Beschaffungsvorgänge mit über 5.000 An-
geboten im fraglichen Zeitraum untersucht.
Danach wurden für die Zeit vom 01.01.2000
bis 23.06.2004 kartellbedingte Mehrpreise
bei kommunalen Beschaffungen festge-
stellt. Die Gutachterergebnisse und die kar-
tellbedingten Preiserhöhungen hatten ein
Regulierungsverfahren zum Schadensaus-
gleich zugunsten der Kommunen zur Folge.
Dieses wurde beim „Löschfahrzeugkartell“
Ende März 2014 mit folgendem Ergebnis ab-
geschlossen:

• Die Unternehmen zahlen bis zu 6,738 Mil-
lionen Euro in den Regulierungsfonds, da-
von Magirus 48 Prozent, Rosenbauer 30
Prozent und Schlingmann 22 Prozent.

• 1.579 Kommunen haben Regulierungsan-
träge gestellt. 

• Von den Städten und Gemeinden wurde
Kompensation für 2.596 Löschfahrzeuge
beantragt. Zuvor hatte auf Nachfrage des
Städte- und Gemeindebundes NRW das
NRW-Ministerium für Inneres und Kom-
munales aus haushaltsrechtlichen Grün-
den keine Einwände gegen diesen Ver-
gleich erhoben. Kommunalministerien
anderer Länder schlossen sich dieser Wer-
tung an. 

2.299 Fahrzeuge wurden positiv beschie-
den und waren auszahlungsfähig (88,6 Pro-
zent). Von diesen entfallen wiederum 805
(35 Prozent) auf Fahrzeuge des Herstellers
Ziegler. Die Entschädigung pro Fahrzeug
liegt - abhängig vom Fahrzeugtyp - zwi-
schen 1.620 und 2.200 Euro. 
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• Es wurde die Rücknahme aller anhängigen
Gerichtsverfahren bei den beteiligten
Kommunen erreicht. Folge ist eine über-
wiegend einvernehmliche außergerichtli-
che Beendigung des komplexen Verfah-
rens. 

Ergebnis des „Drehleiterkartells“ Das
„Drehleiterkartell“ war Gegenstand eines
eigenständigen Verfahrens vor dem Bun-
deskartellamt. Hier waren allein die Unter-
nehmen Magirus GmbH und Metz Aerials
GmbH & Co.KG beteiligt. Auch beim Dreh-
leiterkartell haben sich die kommunalen
Spitzenverbände mit den Unternehmen auf
eine außergerichtliche Schadensregulie-
rung geeinigt. 
Kommunen konnten danach bis zum 31. Mai
2014 eine Entschädigung beantragen. Auch
hiergegen hatte das NRW-Ministerium für
Inneres und Kommunales keine Bedenken.
Das Regulierungsverfahren zum „Drehlei-
terkartell“ weist nach der erfolgreichen Ab-
wicklung folgenden Stand auf: 

• Bis zum 30.06.2014 wurden 356 Anträge
von Kommunen eingereicht.

• Es wurde Kompensation für 436
Drehleiterfahrzeuge beantragt. 

• Insgesamt wurde ein Kompen-
sationsbetrag von 5.451.500
Euro genehmigt, der mit
3.400.000 Euro auf Metz und
2.051.500 Euro auf Magirus ent-
fällt. 

Im Falle berechtigter Anträge
wurden den Städten und Ge-
meinden beim „Drehleiterkartell“
Anfang Juli 2014 je nach Fahr-
zeugkategorie Kompensationsbe-
träge von 10.500 bis 16.000 Euro
pro Fahrzeug ausgezahlt.

Schadensersatzansprüche
Zur Verbesserung der künftigen
Position kartellgeschädigter Kom-
munen hat der DStGB auf Initiati-
ve des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW aus den Erfahrun-
gen mit dem „Feuerwehrbeschaf-
fungskartell“ gegenüber der Bun-
desregierung eine vereinfachte
Durchsetzung von Schadenser-
satzansprüchen für Kartellge-
schädigte gefordert. Denn es
kann nicht sein, dass dem Bun-
deshaushalt aufgrund eines vom
Bundeskartellamt festgestellten

Kartellverstoßes Bußgelder der Unterneh-
men in Millionenhöhe zufließen, die eigent-
lich kartellgeschädigten Kommunen zu-
nächst aber leer ausgehen und in mühevol-
len Verfahren ihren Schaden beweisen müs-
sen. 
Daher sollte insbesondere im Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eine -
im Einzelfall widerlegbare - Annahme nor-
miert werden, dass grundsätzlich Schaden
in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes
des Kaufpreises entsteht. Bereits 2012 hat
sich der DStGB gegenüber der Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit der 8. GWB-
Novelle bei Kartellverstößen für eine allge-
meine Schadensvermutung von 18 Prozent
eingesetzt. Hintergrund sind Gutachten
über den Durchschnittswert kartellbeding-
ter Preiserhöhung. Kartellanten bliebe es
dann unbenommen, eine niedrigere Scha-
densquote nachzuweisen. 

Richtlinie zu Schadensersatzklagen
Besserung hin zu einem erleichterten Scha-
densnachweis nach Kartellverstößen bringt
wohl eine EU-Richtlinie zum Thema „Scha-
denersatzklagen“. Die EU-Kommission hat

am 11. Juni 2013 einen Richtlinienvorschlag
„über bestimmte Vorschriften für Scha-
densersatzklagen nach einzelstaatlichem
Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der
Mitgliedsstaaten und der Europäischen
Union“ vorgelegt. Nach einem informellen
Trilogverfahren zwischen EU-Parlament, Eu-
ropäischem Rat und EU-Kommission An-
fang 2014 hat das EU-Plenum am 17. April
2014 einen Kompromiss beschlossen. 
Im Anschluss an das baldige Inkrafttreten
der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten
diese innerhalb von zwei Jahren umsetzen.
Inhaltlich ist bei der neuen EU-Richtlinie von
Bedeutung, dass diese das allgemeine Zivil-
und Zivilprozessrecht modifizieren wird.
Hierzu sollen praktische Schwierigkeiten
bei der Erhebung von Schadensersatzkla-
gen gegen Kartellanten - etwa keine Akten-
einsicht Dritter in Kartellverfahrensakten;
Nachweis des Schadens und Bezifferung
des Schadens - überwunden werden. 
Von Bedeutung ist, dass nach Art. 17 Abs. 1
der Richtlinie eine Vorgabe für die Mitglied-
staaten eingeführt wird, wonach „in Bezug
auf Beweislast und Beweisanforderung

(Anm.: Des Geschädigten) die
Ausübung des Rechts auf Scha-
densersatz nicht praktisch un-
möglich gemacht oder übermä-
ßig erschwert werden darf“. Wei-
tergehend bestimmt die Norm,
dass „das Gericht die Befugnis er-
hält, den Schadensumfang zu
schätzen“. Schließlich begründet
Art. 17 Abs. 2 der neuen Richtlinie
eine Vermutung, dass „Zuwider-
handlungen in Form von Kartel-
len stets einen Schaden verursa-
chen“.
In diesem Sinne hatte bereits das
Oberlandesgericht (OLG) Karlsru-
he in seiner rechtskräftigen Ent-
scheidung vom 31. Juli 2013 festge-
stellt, dass bei einem Preiskartell
nicht nur ein Schaden dem Grun-
de nach zu vermuten ist. Das Ge-
richt hat auch entschieden, dass
die den Kommunen vom DStGB
empfohlene 15-prozentige Scha-
densersatzklausel - pauschalier-
ter Schadensersatz - rechtsgültig
ist. 

◀ Von den Preisabsprachen der 
Hersteller waren auch 
Drehleiter-Fahrzeuge betroffen
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Neue EU-Vergaberichtlinie Neben den
EU-Neuregelungen zum Schadensnachweis
bedarf es nach Auffassung der kommuna-
len Spitzenverbände auch einer umfassen-
den Mitwirkungspflicht der Unternehmen
im Fall von Preiskartellen. Insbesondere die
Vergabekammer Niedersachsen hatte in
zwei Entscheidungen vom 24. März 2011
und 14. Februar 2012 zum Feuerwehrbe-
schaffungskartell die Rechtsauffassung der
kommunalen Spitzenverbände bezüglich
einer umfassenden Aufklärungspflicht der
Unternehmer hinsichtlich des Schadens-
umfangs voll bestätigt. 
Positiv ist, dass die am 17. April 2014 in Kraft
getretene EU-Vergaberichtlinie erstmalig in
Art. 57 Abs. 6 klarstellt, wie die notwendige
Zuverlässigkeit („Selbstreinigung“) wieder
erlangt werden kann. Danach muss das Un-
ternehmen zum Nachweis seiner „Selbstrei-
nigung“ darlegen, „dass es einen Ausgleich
für jeglichen durch eine Straftat oder Ver-
fehlung begangenen Schaden gezahlt oder
sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflich-
tet hat“. 
Weiter muss es nach dieser Vorgabe „die
Tatsachen und Umstände umfassend durch
eine aktive Zusammenarbeit mit den Er-
mittlungsbehörden aufklären und konkrete
technische, organisatorische und personel-
le Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind,
weitere Straftaten oder Verfehlungen zu
vermeiden“. ●

ie Zukunft der Städte und Gemeinden
hängt auch davon ab, wie man sich

mit der Vergangenheit auseinandersetzt. In
einer demokratischen Bürgerschaft ist das
Verhältnis zur Vergangenheit dynamisch.
Denn das Erinnern ist etwas Konstruktives.
Zwar knüpft jede Generation an vorhande-
ne Erinnerungsspuren an. Aber nur, wenn
das Erinnern an den eigenen Fragen ausge-
richtet wird, erhält es Bedeutung. 
Das Lernen über die Vergangenheit hat da-
her eine wichtige politische Funktion: Kin-
dern und Jugendlichen die aktive Beteili-
gung am öffentlichen Erinnern zu ermögli-
chen. Die Gedenk- und Erinnerungsstätten
bieten Schülerinnen und Schülern vielfälti-
ge Gelegenheiten, mit eigenen Beiträgen
an der Erinnerungskultur mitzuwirken. Für
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Die außergerichtliche Einigung�im�so
genannten�Feuerwehrkartell�hat�eine�Viel-
zahl�zeit-�und�kostenintensiver�Einzelkla-
gen� der� Kommunen� über� mehrere� Ge-
richtsinstanzen�mit�ungewissem�Ausgang
verhindert.� Die� Kommunen� haben� beim
Löschfahrzeugkartell�wie�auch�beim�Dreh-
leiterkartell� vom� Schadensausgleich� aus
dem�-�von�den�Kartellanten�finanzierten�-
Ausgleichsfonds�in�hoher�Zahl�Gebrauch
gemacht.�Gleichzeitig�wurde�der�Kreis�der
Anbieter�durch�diese�Regelung�nicht�be-
schnitten.� Jedoch�müssen� die�Unterneh-
men�zur�Wiederherstellung�ihrer�vergabe-
rechtlichen� Zuverlässigkeit� ihre� Eignung
jährlich�zertifizieren�lassen.�Dies�umfasst
die� Prüfung� strukturell-organisatorischer
wie� auch� personeller�Maßnahmen.� Hin-
sichtlich�der�Geltendmachung�von�Scha-
densersatzansprüchen� sowie� einer�Mit-
wirkung� der�Unternehmen� an� der� Scha-
densaufklärung� bringen� zwei� neue,� teils
bereits� in� Kraft� getretene� EU-Richtlinien
Verbesserungen.�

Christiane Bröckling ist 
Koordinatorin bei der 
Medienberatung NRW

Andreas Weinhold ist 
Referent bei der 
Medienberatung NRW
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Im Projekt „Bildungspartner NRW - Gedenkstätte und Schule. 
Erinnern für die Zukunft“ fördert das Land die Zusammenarbeit 
dieser Institutionen mit dem Ziel größerer Demokratiekompetenz 

Das kommunale Erinnern gestalten

Gedenken - 
aber richtig!

Schulen sind sie ein idealer Partner für die
historisch-politische Bildung.
Die Fachtagung „Bildungspartner NRW -
Gedenkstätte und Schule. Erinnern für die
Zukunft“ am 21. Mai 2014 bildete den Auf-

Gedenkstätten und ähnliche 
Orte verschaffen Kindern und 
Jugendlichen einen Zugang 
zur öffentlichen Geschichts- 
und Erinnerungskultur
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takt zu einer landesweiten Förderung der
Erinnerungskultur in der Schule. Mit der Ini-
tiative Bildungspartner NRW - Gedenkstät-
te und Schule fördert die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenverbänden sowie dem
Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Er-
innerungsorte in NRW die systematische
Kooperation von Schulen und Gedenk- so-
wie Erinnerungsstätten. 

Bildungspartnerschaft gestiftet In ei-
ner Bildungspartnerschaft verabreden je-
weils eine Schule und eine Gedenkstätte ge-
meinsame Ziele und Aktivitäten, die auf die
Voraussetzungen der Lerngruppen sowie
die Möglichkeiten des Erinnerungsortes ab-
gestimmt sind. Davon profitieren beide Sei-
ten. Die Schule erweitert ihr fachliches
Know-how und bindet die Lernangebote
der Gedenkstätte langfristig in die eigenen
Lehrpläne ein. Die Gedenkstätte wird für
Schülerinnen und Schüler zu einem vertrau-
ten Lern- und Begegnungszentrum am
Wohnort. Sie erfährt dadurch eine breitere
öffentliche Wahrnehmung und Wertschät-
zung in der Kommune.
Die an vergangenes Unrecht erinnernden
Gedenkstätten sind durch großes bürger-
schaftliches Engagement entstanden, und
bis heute ist ihre wichtige Arbeit ohne Bür-
gerbeteiligung nicht denkbar. Indem Kinder
und Jugendliche daran mitwirken, lernen
sie, dass Geschichte „gemacht“ wird und
dass die Erinnerung an die Opfer von Krieg
und Unterdrückung nur wachgehalten
wird, wenn sich Einzelne oder Gruppen da-
für einsetzen. 
Dies schult die Demokratiekompetenz von
Schülerinnen und Schülern. Wer gelernt hat,
dass der Umgang mit Vergangenem nichts
Selbstverständliches ist und dass er oder sie
daran mitwirken kann, weiß die Meinungs-
vielfalt einer demokratischen Gesellschaft
zu schätzen und kann sie gegenüber auto-
ritären Tendenzen verteidigen. 

Zahlreiche Praxisbeispiele Die von den
NRW-Ministerinnen Sylvia Löhrmann und
Ute Schäfer sowie LVR-Direktorin Ulrike Lu-
bek eröffnete Fachtagung zeigte zahlreiche
Praxisbeispiele, die dies eindrucksvoll beleg-
ten. So präsentierten Schülerinnen und
Schüler einer Dortmunder Gesamtschule,
wie sie auf einem städtischen Friedhof sicht-
bare Zeichen gegen das Vergessen setzen. 
In Kooperation mit der Mahn- und Gedenk-
stätte Steinwache sowie dem Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge ermitteln

sie die Identität russischer Opfer von Kriegs-
gefangenschaft und Zwangsarbeit, die in
anonymen Gräbern bestattet wurden, und
widmen ihnen so genannte Namensziegel.
Dies sind kleine Platten aus Ton, in welche
die Namen sowie die Geburts- und Sterbe-
daten der Toten eingraviert werden. 
In dem Projekt „Antirassistische Stadtteil-
pfade“ erarbeiten Schülerinnen und Schüler
eines Kölner Gymnasiums eine Smartpho-
ne-App, welche die Zuwanderungsge-
schichte ihres Stadtteils sowie die Schau-
plätze rassistischer Gewalt - beispielsweise
die Kölner Keupstraße - dokumentiert. Sie
kooperieren dabei mit DOMID, dem Doku-
mentationszentrum und Museum über die
Migration in Deutschland, sowie der DGB-
Jugend. 
Auch die Antifa-AG einer Oberhausener
Schule engagiert sich seit vielen Jahren wir-
kungsvoll gegen rassistische und neonazis-
tische Tendenzen, indem sie sich regelmä-
ßig an städtischen Gedenkveranstaltungen
zum 9. November und zum 27. Januar betei-
ligt oder lokale Bands „gegen Rechts“ auf-
spielen lässt. Fachliche Unterstützung er-
hält sie von der Gedenkhalle Oberhausen.

Bildungsträger vernetzen Schul- und
Kulturreferent Robin Wagener vom Städte-
und Gemeindebund NRW betonte im Na-
men der kommunalen Spitzenverbände,
wie sehr solche erinnerungskulturellen
Lernangebote an der Schnittstelle von Schu-
le sowie Gedenk- und Erinnerungsorten aus
kommunaler Perspektive zu begrüßen sind.
Sie stärkten nicht nur das pädagogisch-di-
daktische Profil der Schulen und ihrer Bil-
dungspartner, sondern trügen auch zu einer
besseren Vernetzung der schulischen und
außerschulischen Bildungsträger einer
Kommune bei. 
Dabei kommen nicht nur die Gedenk- und
Erinnerungsstätten als außerschulische
Lernorte für die die historisch-politische Bil-
dung infrage. Auch Museen, Archive oder
Volkshochschulen können Bildungspartner
Gedenkstätte und
Schule werden. Dies
gilt dann, wenn sie
gemeinsam mit ei-

ner Schule im kommunalen Umfeld Orte des
Erinnerns erschließen und Angebote zur För-
derung erinnerungskultureller Kompetenz
erarbeiten.

Blick auf Migrationserfahrung Einen
Themenschwerpunkt der Fachtagung „Bil-
dungspartner NRW - Gedenkstätte und
Schule. Erinnern für die Zukunft“ bildete das
Erinnern in der Migrationsgesellschaft. Die
Erinnerungskultur ist derselben gesell-
schaftlichen Dynamik unterworfen wie an-
dere Felder der kulturellen Bildung. Gedenk-
stätten und Schulen teilen miteinander den
Anspruch, dass erinnerungskulturelle Lern-
angebote offen für  Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund gemacht werden müssen. 
Gleichzeitig müssen die Migrationserfah-
rungen der Zuwandererfamilien für die An-
gehörigen der Mehrheitsgesellschaft zu-
gänglich sein. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die kommunalen Erinne-
rungskulturen offen sind für die Teilhabe al-
ler gesellschaftlichen Gruppen. 
Ein Beispiel dafür, wie eine Bildungspartner-
schaft dazu beitragen kann, lieferte eine Ge-
samtschule aus Leverkusen. In Kooperation
mit einem Archiv führt eine Lerngruppe der
Oberstufe Interviews mit türkischen Zuge-
wanderten der ersten Generation. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben sich vorgenom-
men, das migrationsgeschichtliche Erbe ih-
rer Stadt zu dokumentieren, bevor es in Ver-
gessenheit gerät.
Die Initiative Bildungspartner NRW - Ge-
denkstätte und Schule unterstützt die Part-
ner in den Kommunen, gemeinsam das
kommunale Erinnern und Lernen in einer
durch beides geprägten Kultur zu gestalten.
Alle Kommunen in NRW sind eingeladen,
sich zu beteiligen. Die Medienberatung
NRW unterstützt sie durch Information und
durch konzeptionelle wie organisatorische
Orientierung und Beratung. ●

Weitere Informationen im Internet unter
www.bildungspartner.nrw.de 

▶ Die Fachtagung 
„Bildungspartner NRW

- Gedenkstätte und
Schule. Erinnern für die
Zukunft“ bildete den
Auftakt der landes-

weiten Initiative 



„Denk an mich. Dein Rücken“

Anzeige

Die Präventionskampagne für einen gesunden Rücken

Prävention lohnt sich – auch � nanziell. Das 
zeigt eine Studie der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, für die 300 Unternehmen aus 15 Län-
dern befragt wurden. Ergebnis: Ein Unterneh-
men, das einen Euro pro beschä� igter Person 
und Jahr in Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz investiert, kann mit einem potenziellen 
ökonomischen Erfolg („Return on Prevention“) 
in Höhe von 2,20 Euro rechnen. Besonders deut-
lich wird der Nutzen betrieblicher Präven tion 
beim Thema Rückenbeschwerden. Sie gelten als 
Volkskrankheit Nummer eins und sind für die 
Unternehmen mit hohen Folgekosten verbun-
den. Zum Beispiel durch Arbeitsausfall: Fast 
25 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage eines 
Jahres entfallen auf Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen. Der Bereich der ö� entlichen und privaten 
Dienstleistungen ist dabei – im Hinblick auf die 
absoluten Zahlen – am stärksten betro� en, ge-
folgt vom produzierenden Gewerbe. Für rund 
24.000 Beschä� igte sind Rückenbeschwerden 
noch folgenreicher – sie müssen deshalb ihre 
Erwerbstätigkeit vorzeitig aufgeben. Es gehen 
Fachkrä� e mit wertvoller Berufserfahrung ver-
loren. Als Ersatz muss kurzfristig Nachwuchs 
gewonnen und ausgebildet werden.

Aber auch Beschä� igte, die trotz wiederkehren-
den Rückenschmerzes zur Arbeit gehen, sind für 
Unternehmen kein Gewinn. Denn Schmerzen 
und Unwohlsein schmälern die Qualität der 
 Arbeit. Fazit: Rund 16 Milliarden Euro betrug 
 allein 2010 der Ausfall an Bruttowertschöpfung 
durch Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems 
und Bindegewebes.

Was können Unternehmerinnen und Unter-
nehmer tun, um diesen Kosten vorzubeugen? 
Hier bieten Berufsgenossenscha� en und Unfall-
kassen gemeinsam mit ihren Partnern, der 
 Sozialversicherung für Landwirtscha� , Forsten 
und Gartenbau sowie der Knappscha� , konkre-
te Unterstützung an: Seit 2013 läu�  die aktuelle 
Präventionskampagne „Denk an mich. Dein 
 Rücken“. Sie wendet sich unmittelbar an Arbeits-
schutzverantwortliche in Unternehmen, die 
dazu beitragen können, arbeitsbedingte 
 Rückenbelastungen zu reduzieren.

So vielfältig die Ursachen der Rückenbeschwer-
den sind, so unterschiedlich sind auch die Mög-
lichkeiten der Vorbeugung. Die Prävention kann 
ebenso in einer Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen liegen wie in der Unterstützung eines 
gesundheitsförderlichen Verhaltens der Be-
schä� igten. Denn ein gesunder Rücken will 
 weder unter- noch überfordert werden. Eine 
Gefährdungsbeurteilung hil�  dabei, Risiken im 
Betrieb aufzudecken und Belastungsschwer-
punkte zu erkennen. 

Die Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
vermittelt das nötige Wissen für einen gesunden 
Rücken. Sie gibt Tipps und Ratschläge zu Prä-
ventionsmöglichkeiten in Betrieben. Weitere 
Informationen für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer unter: www.deinruecken.de
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in u. a. in der Zeitschrift „Städte- und
Gemeinderat“, Ausgabe 7-8/2014 veröf-

fentlichter Beitrag der Autoren RA/StB Ulf
Erik Belcke und RA Robert Mehrhoff, Mit-
glieder der PwC Legal AG Rechtsanwaltsge-
sellschaft Düsseldorf, zu den Rechten und
Pflichten von Mitgliedern der bei kommu-
nalen Gesellschaften gebildeten Aufsichts-
räte veranlasst mich, aktuell auf
meinen Bezugserlass hinzuweisen.
In diesem hatte ich mich zu dem Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 31.08.2011 - 8 C 16.10 - (Juris) ge-
äußert. In diesem Urteil hat das Bun-
desverwaltungsgericht ein Wei-
sungsrecht der zuständigen kom-
munalen Organe gegenüber Vertre-
tern der Gemeinde in fakultativen
Aufsichtsräten kommunal be-
herrschter Gesellschaften nach dem
nordrhein-westfälischen Gemein-
dewirtschaftsrecht im Ergebnis be-
stätigt. 
In Würdigung der Ausführungen des
Bundesverwaltungsgerichts hatte
ich ferner empfohlen, künftig unbe-
dingt darauf zu achten, dass im Ge-
sellschaftsvertrag an geeigneter
Stelle entsprechend § 108 Absatz 5 Nr. 2 GO
NRW eine ausdrückliche Regelung des In-
halts vorgesehen ist, dass die von der Kom-
mune in den fakultativen Aufsichtsrat ent-
sandten oder gewählten Vertreter dem Wei-
sungsrecht des Rates unterliegen. Ich hatte
ferner darum gebeten, die kreisfreien Städ-
te und Kreise Ihres Bezirks entsprechend zu
informieren, die Kreise als untere Kommu-
nalaufsichtsbehörden ergänzend mit der
Bitte, auch deren kreisangehörige Kommu-
nen in Kenntnis zu setzen. 
In dem o. g. Beitrag wird dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts entgegengehal-

keitsvoraussetzung gemeindewirtschafts-
rechtlicher Betätigung regeln darf. 
Eine wirksame Ausübung des Weisungs-
rechts des Rates gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2
GO NRW setzt voraus, dass ihm entspre-
chende Informationen über bedeutsame, in
den Gesellschaftsgremien zur Entschei-
dung anstehende Angelegenheiten be-
kannt sind. Daher regelt § 113 Absatz 5 GO
NRW, dass die Vertreter der Gemeinde den
Rat über alle Angelegenheiten von beson-
derer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten
haben. 
Die Unterrichtungspflicht, die jedenfalls be-

steht, soweit durch Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist, impliziert stets die
Möglichkeit des Rates, von seinem
Weisungsrecht nach § 113 Absatz 1 GO
NRW Gebrauch machen zu können;
die Vorschrift zum Weisungsrecht
würde leer laufen, wenn die kommu-
nalen Vertreter der Gesellschaft ihrer
nach § 113 Absatz 5 GO NRW bestehen-
den Unterrichtungspflicht nicht nach-
kommen, sondern den Rat vor vollen-
dete Tatsachen stellen.
Vor diesem Hintergrund sehe ich mich
veranlasst, auch die in dem Aufsatz
zur Verschwiegenheitspflicht enthal-
tenen Aussagen kritisch zu würdigen.
Zwar ist in dem Aufsatz am Ende des
betreffenden Abschnitts unter Hin-
weis auf das Aktiengesetz - gemeint
sein dürfte die Regelung des § 394

AktG - von einer „Auflockerung“ der Ver-
schwiegenheitspflicht die Rede. In diesem
Zusammenhang hätte auch die bereits ge-
nannte Unterrichtungspflicht der gemeind-
lichen Vertreter in Gesellschaftsgremien
nach § 113 Absatz 5 GO NRW Erwähnung ver-
dient. 
Soweit im Aufsatz im Kontext mit der Rege-
lung des § 394 AktG und der nach der GO
NRW erforderlichen Berichte der Beteili-
gungsbericht genannt wird, ist dies nicht
nachvollziehbar. Die Erstellung eines Betei-
ligungsberichts obliegt der Körperschaft
Gemeinde und nicht den von der Gemeinde

Erlass des NRW-Ministerium für Inneres und 
Kommunales zum Gemeindewirtschaftsrecht

ten, dass der Lehre des Bundesgerichtshofs
vom Vorrang des Gesellschaftsrechts nicht
ausreichend Rechnung getragen werde.
Schließlich habe sich die Kommune be-
wusst für die Rechtsform GmbH entschie-
den. Sie könne sich deshalb nicht die „Rosi-
nen“ aus beiden Rechtsgebieten herauspi-
cken.

In der Annahme, dass die o. g. Zeitschrift im
kommunalen Bereich vielfach gelesen wird,
sehe ich mich veranlasst, darauf hinzuwei-
sen, dass diese von den Autoren vertretene
Auffassung weder der gesetzgeberischen
Intention (vgl. hierzu Drs. 12/3730, S. 109)
noch der hier vertretenen Rechtsauffassung
entspricht. Zudem ist durch das o. g. Urteil
höchstrichterlich bestätigt - und insoweit
ausjudiziert -, dass der Landesgesetzgeber
in Abweichung vom bundesrechtlichen Ge-
sellschaftsrecht eine Weisungsbindung fa-
kultativer Aufsichtsräte kommunal be-
herrschter Gesellschaften - als Zulässig-

E

In dem in Ausgabe 7-8/2014 S. 30 der Zeitschrift
STÄDTE- UND GEMEINDERAT veröffentlichten Bei-
trag „Neubesetzung des Aufsichtsrates in kom-
munalen Unternehmen“ vertreten die Autoren
RA/StB Ulf Erik Belcke und RA Robert Mehrhoff,
Mitglieder der PwC Legal AG Rechtsanwaltsge-
sellschaft Düsseldorf, im Hinblick auf die Wei-
sungsgebundenheit und die Verschwiegenheits-
pflicht der kommunalen Mitglieder von fakulta-
tiven Aufsichtsräten die Auffassung, dass den 
gesellschaftsrechtlichen Regelungen Vorrang 
gegenüber den landesrechtlichen Regelungen 
einzuräumen ist. Der StGB NRW teilt diese
Rechtsauffassung nicht und verweist auf den
hier abgedruckten Erlass des NRW-Ministeriums
für Inneres und Kommunales vom 29. Juli 2014.

Weisungsrecht der kommunalen Organe gegenüber Mitgliedern 
fakultativer Aufsichtsräte kommunal beherrschter Gesellschaften -
Unterrichtungspflicht kommunaler Vertreter in Gesellschafts-
Gremien gegenüber dem Rat - Zum Erlass vom 20. Oktober 2011
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entsandten Aufsichtsratsmitgliedern.
Schon von daher ist ein Zusammenhang
der Verschwiegenheitspflicht von Auf-
sichtsratsmitgliedern und dem kommuna-
len Beteiligungsbericht nicht erkennbar.
Darüber hinaus vertreten die Autoren - al-
lerdings ohne die aus meiner Sicht gebote-
ne Differenzierung zwischen obligatori-
schen und fakultativen Aufsichtsräten vor-
zunehmen - die Auffassung, dass von der
Kommune entsandte Aufsichtsratsmitglie-
der grundsätzlich derselben strengen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen wie an-
dere Aufsichtsratsmitglieder, die gesell-
schaftsrechtlichen Verschwiegenheits-
pflichten auch für kommunale Aufsichts-
ratsmitglieder zwingend seien und die ge-
sellschaftsrechtlichen Regelungen Vorrang
gegenüber den kommunalrechtlichen ha-
ben. 
Diese Auffassung teile ich nicht. Für fakul-
tative Aufsichtsräte ist § 52 Absatz 1
GmbHG einschlägig. Die dort in Bezug ge-
nommenen §§ 116 i. V. m. 93 AktG schreiben
eine Verschwiegenheitspflicht bezüglich
vertraulicher Angaben und Geheimnisse
der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse vor, die Aufsichts-
ratsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im Auf-
sichtsrat bekannt geworden sind. Nach
dem eindeutigen Wortlaut des § 52 Absatz
1 GmbHG kann allerdings die Verschwie-
genheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder
durch Gesellschaftsvertrag abweichend
von den Bestimmungen des Aktiengeset-
zes geregelt werden. 
Nach zutreffender Meinung handelt es sich
insoweit um dispositives Recht (siehe
Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Auflage
2013, RdNrn. 23 und 67 zu § 52; Lutter/Hom-
melhoff, GmbHG, 16. Aufl. 2004, RdNr. 17a zu
§ 52). Danach kann bei unter  § 52 Absatz 1
GmbHG fallenden Gesellschaften der Um-
fang der Verschwiegenheitspflicht der Auf-
sichtsratsmitglieder näher festgelegt, er-
weitert oder eingeschränkt werden (vgl.
auch Urteil des BayVGH vom 08.05.2006 -
4 BV 05.756 - Juris - mit weiteren Literatur-
nachweisen).

Johannes Winkel
Ministerialdirigent

Leiter der Kommunalabteilung
MIK NRW

Beihilfenrecht 
Nordrhein-Westfalen 

Unterstützungsgrundsätze, Vorschussrichtli-
nien, Kommentar von Karl-Heinz Mohr, Minis-
terialrat a. D., und Horst Sabolewski, Regie-
rungsdirektor im Finanzministerium des Lan-
des NRW. 96. Ergänzungslieferung, Stand
Mai 2014, 322 Seiten, 79,50 Euro. Loseblatt-
ausgabe inkl. Zugang zur Online-Datenbank,
Grundwerk 3.340 Seiten, DIN A5, in drei Ord-
nern, 139 Euro bei Fortsetzungsbezug (229
Euro bei Einzelbezug). ISBN 978-3-7922-
0153-4, Verlag W. Reckinger, Siegburg

Schwerpunkte der 96. Ergänzungsliefe-
rung (Stand Mai 2014) zum Beihilfen-
kommentar Nordrhein-Westfalen sind
die Fallpauschalenvereinbarung 2014
und der Fallpauschalen-Katalog 2014.
Aufgrund des großen Umfangs des Fall-
pauschalen-Katalogs wurde nur ein Teil-
abdruck vorgenommen; der verbleiben-
de Rest ist für die nächste Ergänzungslie-
ferung vorgesehen. Im Übrigen wird in
der Kommentierung zu zahlreichen auf-
getretenen Zweifelsfragen Stellung ge-
nommen und die das Beihilfenrecht er-
gänzenden Vorschriften werden auf den
neuesten Stand gebracht. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang z. B. auf die neuen Beiträge zur Ren-
tenversicherung für Pflegepersonen, die
Sozialversicherungsentgeltverordnung,
die MutterschaftsRichtlinien sowie die
Richtlinien zur künstlichen Befruchtung.

Az.: I/1 047-00-1

Laufbahnrecht des 
Landes Nordrhein-
Westfalen
Kommentar zur Laufbahnverordnung
(LVO NRW), nebst laufbahnrechtlichen
Vorschriften für einzelne Beamtengrup-
pen, von Tadday. 20. Ergänzungsliefe-
rung, Stand Februar 2014, 300 Seiten, 76
Euro. Loseblattausgabe, Grundwerk
1.600 Seiten, DIN A 5, im Ordner, 98 Euro
bei Fortsetzungsbezug (179 Euro bei Ein-
zelbezug). ISBN 978-3-7922-0162-6, Ver-
lag W. Reckinger, Siegburg

Ab der 20. Ergänzungslieferung (Stand
Februar 2014) wird die novellierte Lauf-

bahnverordnung (LVO) in das bereits seit
über 30 Jahren bestehende Standardwerk
zum nordrhein-westfälischen Laufbahn-
recht eingearbeitet.

Die Novelle ist am 8. Februar 2014 in Kraft
getreten. Sie enthält u. a. Neuregelungen
in den Bereichen, Inhalt und Anforderun-
gen an die Fortbildung, Normen zum Auf-
stieg, Dauer der Dienstzeit als Vorausset-
zung für eine Beförderung, Regelungen
zum Laufbahnwechsel, Anerkennung von
Dienstzeiten bei einer Beurlaubung ohne
Dienstbezüge infolge der tatsächlichen
Betreuung von minderjährigen Kindern
oder der Pflege eines nahen Angehörigen,
Nachzeichnung von dienstlichen Beurtei-
lungen und Neufassung der Anlagen 1 bis
3 in der LVO.
Diesen umfangreichen Änderungen wird
schrittweise im Werk Rechnung getragen,
die Kommentierung wird sukzessive über-
arbeitet.

Az.: I/1 043-04-0

Nachhaltige 
kommunale 
Finanzpolitik
Befund, Probleme und Perspektiven. Pu-
blikation von Hannes Rehm, Präsident der
Industrie- und Handelskammer Hannover,
Honorarprofessor an der Universität
Münster und Mitglied des Beirats des In-
stituts für den öffentlichen Sektor e. V.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen im
Bereich der kommunalen Finanzwirt-
schaft, der öffentlichen Verschuldung so-
wie Kreditwirtschaft und Bankenord-
nungspolitik. Herausgeber: Institut für
den öffentlichen Sektor e. V., Berlin. Die
Publikation ist erhältlich unter www.pu-
blicgovernance.de/ fachpublikationen so-
wie unter de-publicgovernance @kpmg.
com 

Seit einem Jahrzehnt wird intensiv über
die finanzpolitische Komponente des
nachhaltigen Handelns diskutiert. Vielfäl-
tige Herausforderungen, wie etwa der
Schuldenstand, erschweren die finanz-
wirtschaftliche Situation der Kommunen.
Auch der demografische Wandel konfron-
tiert die Gemeinden, die sich bisher nur
begrenzt gegen zusätzliche finanzielle Be-
lastungen wehren konnten, mit der Frage,
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wie sie die kommunale Daseinsvorsorge
künftig werden leisten können. Kann es
den Kommunen somit überhaupt gelin-
gen, eine nachhaltige Finanzpolitik umzu-
setzen? Dürfen sie sich einer eigenverant-
wortlichen Strategie nachhaltiger Finanz-
politik entziehen? „Nein“ sagt der Autor
Hannes Rehm in seiner neuen Publikation.
In seiner Publikation analysiert er die kom-
munale Finanzsituation in einem ganz-
heitlichen politischen Zusammenhang
und beschreibt Handlungsoptionen für
Gemeinden, die eine Haushaltskonsolidie-
rung anstreben. 
Ausgehend von den Ursachen für Fehlent-
wicklungen in den kommunalen Haushal-
ten formuliert Rehm Bedingungen für eine
erfolgreiche Haushaltskonsolidierung und
veranschaulicht, dass zwar mit der Doppik
diagnostische Möglichkeiten für eine
nachhaltige Finanzpolitik geschaffen wur-
den, eine echte Therapie jedoch noch aus-
steht: Seiner Meinung nach ist der Haus-
haltsausgleich - der (temporäre) Verzicht
auf eine Neuverschuldung - die Initialzün-
dung für eine nachhaltige Entwicklung.
Dazu schlägt er weitere Maßnahmen vor:
eine kommunale Schuldenbremse, einen
Generationenbeitrag und das Prinzip der
fiskalischen Äquivalenz. 

Az.: IV/1 900-07

Das Beamtenrecht in
Nordrhein-Westfalen

Kommentar von Tadday und Rescher, 141.
Ergänzungslieferung, Stand April 2014, 392
Seiten, 85 Euro. Loseblattausgabe, Grund-
werk 3.468 Seiten, DIN A 5, in drei Ordnern,
139 Euro bei Fortsetzungsbezug (229 Euro

bei Einzelbezug). ISBN 978-3-7922-0150-3,
Verlag W. Reckinger, Siegburg

Am 8. Februar 2014 ist die Novelle zur
Laufbahnverordnung in Kraft getreten. Sie
enthält u. a. Neuregelungen in den Berei-
chen Inhalt und Anforderungen an die
Fortbildung, Normen zum Aufstieg, Dauer
der Dienstzeit als Voraussetzung für eine
Beförderung, Regelungen zum Laufbahn-
wechsel, Anerkennung von Dienstzeiten
bei einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge
infolge der tatsächlichen Betreuung von
minderjährigen Kindern oder der Pflege
eines nahen Angehörigen, Nachzeichnung
von dienstlichen Beurteilungen und eine
Neufassung der Anlagen 1 bis 3 in der Lauf-
bahnverordnung.
Diese umfangreichen Änderungen wer-
den mit der 141. Ergänzungslieferung
(Stand April 2014) in die Teile B (Kommen-
tierung) und C (Rechtsvorschriften) des
Werkes eingearbeitet. 

Az.: I/1 043-02-0

Verwaltung der Zukunft
Praxisreport mit Beispielen für moderne
Personalpolitik; Stand Juli 2014, Artikel-
Nr. 3038, herausgegeben von der Initiative
Neue Qualität der Arbeit

Der öffentliche Dienst steht vor großen He-
rausforderungen. Auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene werden sich in den kom-
menden Jahren grundlegende Änderungen
vollziehen, die unter anderem auf eine älter
werdende Belegschaft und sich wandelnde
Arbeitsbedingungen zurückgehen. Prakti-
sche Tipps und Lösungen für eine moderne
Personalpolitik bietet der erschienene Pra-

xisreport „Verwal-
tung der Zukunft“.
Diese Handlungshil-
fe bietet erstmals ei-
ne breite Zusam-
menstellung von
personalpolitischen
Trends, Anregungen
und erfolgreichen
Praxisbeispielen aus
Kommunen, Landes-
und Bundesbehör-
den rund um das
Thema mitarbeiter-
orientierte Personal-
politik.

Der Praxisordner kann ab sofort im Internet
kostenlos bezogen werden unter http://
www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/
Publikationen/verwaltung-der-zukunft. html

Az.: I/1 043-00

Basiswissen 
Vergaberecht
Buch (Softcover); ca. 248 Seiten; 16,5 x 24,4
cm; 24,80 Euro inkl. MwSt., ISBN 978-3-
8462-0012-4 2014, Bundesanzeiger Verlag
GmbH, www.bundesanzeiger-verlag.de 

Der Leitfaden wendet sich an Personen,
die sich erstmals mit dem Vergaberecht
befassen und/oder einen kompakten
Überblick über die Materie erhalten wol-
len. Der Leser wird praxisnah und allge-
mein verständlich in die Grundlagen und
Funktionsweisen des Vergaberechts ein-
geführt. Zusammenhänge und Verfah-
rensabläufe werden anhand von Grafiken
und Ablaufschemata veranschaulicht. Das
Kapitel „Service“ enthält Informationen
wie z. B. die Adressen der Nachprüfungsin-
stanzen und der Auftragsberatungsstel-
len sowie Hinweise zu Checklisten und zu
weiterführenden Auskünften im Internet
rund um das Thema der öffentlichen Auf-
tragsvergabe. Aus dem Inhalt:

• Grundlagen des Vergaberechts
• Subjektiver und objektiver Anwen-

dungsbereich
• Schwellenwerte und Wertgrenzen
• Grundsätze des Vergabeverfahrens
• Verfahrensarten
• Ablauf eines Vergabeverfahrens
• Besonderheiten der elektronischen 

Vergabe
• Abschluss des Vergabeverfahrens
• Dokumentation
• Rechtsschutz oberhalb und unterhalb

der Schwellenwerte
• Sonstige Rechtsschutzmöglichkeiten

Vorteile:

• Systematischer Überblick über Grund-
lagen und Funktionsweisen des Verga-
berechts

• Klare und verständliche Sprache
• An den Bedürfnissen der Praxis orien-

tiert

Az.: II/1 608-00
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Mitgliederversammlung und Gemeindekongress 2014
Bei der 21. Mitgliederversammlung
des StGB NRW Ende November in
Düsseldorf wählen die Delegierten
die Verbandsgremien neu und 
diskutieren in zwei Fachforen
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m�20.�November�2014�hält�der�Städte-�und�Ge-
meindebund�NRW�seine�21.�Mitgliederversamm-

lung�ab.�Wie�bereits�2012�wurde�die�Stadthalle�Düssel-
dorf� ausgewählt,� da� sie� verkehrsgünstig� gelegen� ist
und�moderne,� ansprechende� Räumlichkeiten� bietet.
Schließlich� erwartet� der� kommunale� Spitzenverband
mehr�als�1.400�Delegierte�aus�seinen�359�Mitglieds-
kommunen.�Der�parallel�stattfindende�Gemeindekon-
gress�steht�unter�dem�Motto�„Bürger�beteiligen�-�Infra-
struktur�ausbauen“.
Nach�seiner�Satzung�beruft�der�Städte-�und�Gemeindebund�NRW�jeweils�zu
Beginn� einer� Ratswahlperiode� und� zu� deren� Halbzeit� eine�Mitgliederver-
sammlung�ein.�Da�die�Räte�der�NRW-Kommunen�Ende�Mai�2014�neu�gewählt
wurden,�sind�jetzt�auch�die�Gremien�des�Verbandes�neu�zu�besetzen.�Dies�be-
trifft�den�Hauptausschuss,�das�Präsidium�sowie�die�Fachausschüsse,�darüber
hinaus�die�Arbeitsgemeinschaften�in�den�Regierungsbezirken.�Anbei�das�vor-
läufige�Programm�von�Mitgliederversammlung�und�Gemeindekongress:�

09.30�Uhr Eröffnung�der�Begleitmesse�durch�das�Präsidium
11.30�Uhr Mittagsimbiss�und�Messebesuch
12.30�-�12.55�Uhr Mitgliederversammlung�-�Begrüßung�und�Einführung

Roland�Schäfer,�Bürgermeister�der�Stadt�Bergkamen
Präsident�des�Städte-�und�Gemeindebundes�NRW

12.55�-�13.05�Uhr Grußwort�Thomas�Geisel,�
Oberbürgermeister�der�Stadt�Düsseldorf

13.05�-�13.15�Uhr Grußwort�N.N.�-�Gemeindebund�Steiermark
13.15�-�14.00�Uhr Rede�Hannelore�Kraft

Ministerpräsidentin�des�Landes�NRW�
14.00�-�14.45�Uhr Rede�Andreas�Steinle

Trend-�und�Zukunftsforscher,�Zukunftsinstitut
14.45�-�15.15�Uhr Wahlen�zu�StGB�NRW-Hauptausschuss�und�-Präsidium

sowie�Satzungsänderung
15.15�-�15.25�Uhr Schlusswort�Dr.�Eckhard�Ruthemeyer

Bürgermeister�der�Stadt�Soest
1.�Vizepräsident�des�Städte-�und�Gemeindebundes�NRW

15.30�-�15.45�Uhr Konstituierende�Sitzung�des�Hauptausschusses
15.45�-�16.00�Uhr Konstituierende�Sitzung�des�Präsidiums�
16.00�-�17.30�Uhr Fachforen�
ab�18.00�Uhr Verbandsabend�mit�Gästen�aus�Politik,�Wirtschaft�

und�Kultur

Forum 1 - Bürgerbeteiligung und neue Medien

Dieses�Forum�geht�der�Frage�nach,�wie�die�gestiegenen�Erwartungen�der�Bür-
gerschaft�in�Bezug�auf�Beteiligung�und�Mitsprache�durch�die�Kommune�zu
erfüllen�sind.�Der�Prozess�der�Meinungsbildung�bis�zur�Entscheidung�ist�da-
durch�langwieriger�und�komplexer�geworden.�Eine�Triebfeder�des�Wunsches
nach�mehr�Mitgestaltung�sind�die�Online-Medien.�Sie�erleichtern�die�Infor-

mationsweitergabe,�aber�auch�die�Diskussion�und�Abstimmung�unter�infor-
mellen�Gruppen.�Parteien�und�Ratsfraktionen�müssen�sich�auf�diese�neuen
Ansprüche�einstellen�und�das�verfassungsmäßige�Entscheidungsrecht�des�Ra-
tes�überzeugend�begründen.�

Impulsreferat�1: Dr.�Jan-Hendrik�Kamlage
Kulturwissenschaftliches�Institut�(KWI)�Essen�

Impulsreferat�2: Maria�Unger,�Bürgermeisterin�der�Stadt�Gütersloh
Podiumsdiskussion:�
Arne�Spieker Leiter�der�Geschäftsstelle�des�Landes�NRW�im�MWEIMH,

Dialog�schafft�Zukunft�-�Fortschritt�durch�Akzeptanz
Dr.�Jan-Hendrik� Kulturwissenschaftliches�Institut�(KWI)�Essen
Kamlage
Maria�Unger� Bürgermeisterin�der�Stadt�Gütersloh
Hans-Jörg�Sippe Vorsitzender�des�Vorstandes�Stiftung�Mitarbeit�Bonn
Prof.KatrinMöltgen Fachhochschule�für�öffentliche�Verwaltung�NRW�
Moderation:� Geschäftsführer�Hans-Gerd�von�Lennep,�StGB�NRW

Forum 2 - Vitale Lebensadern - Infrastruktur der Zukunft

Dieses�Forum�richtet�den�Blick�auf�den�demografischen�Wandel�und�seine�Fol-
gen�für�die�lokale�Verkehrs-�wie�Versorgungsinfrastruktur.�Der�Bevölkerungs-
rückgang�in�vielen�Teilen�Nordrhein-Westfalens�und�die�größere�Anzahl�älte-
rer�Menschen�macht�eine�barrierefreie�Umgestaltung�des�öffentlichen�Raums
nötig�sowie�einen�Ausbau�der�elektronischen�Kommunikation.�Leitungsge-
bundene�Versorgungsnetze�müssen�an�die�Anforderungen�einzelner�Quartie-
re�angepasst�werden.�Um�Innenstädte�und�Ortszentren�zu�entlasten,�wird
Elektromobilität�an�Bedeutung�gewinnen�-�für�Menschen�mit�Gehbehinde-
rung�ebenso�wie�für�den�Warentransport.�

Impulsreferat�1: Michael�Groschek,�Verkehrsminister�des�Landes�NRW
Impulsreferat�2: Prof.�Dr.-Ing.�Klaus�J.�Beckmann

Deutsches�Institut�für�Urbanistik�(Difu)�Köln
Podiumsdiskussion:�
Michael�Groschek Verkehrsminister�des�Landes�NRW
Prof.�Dr.-Ing.�Klaus� Deutsches�Institut�für�Urbanistik�(Difu)�Köln
J.�Beckmann
Lutz�Urbach Bürgermeister�der�Stadt�Bergisch�Gladbach
Lothar�Mittag Bürgermeister�der�Stadt�Rhede
Moderation:� Beigeordneter�Horst-Heinrich�Gerbrand,�StGB�NRW

Wieder Veranstaltungsort für 
Mitgliederversammlung und Gemeindekongress:

die Stadthalle Düsseldorf
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Jean-Claude Juncker 
neuer Kommissions-
Präsident 

Jean-Claude Juncker wird neuer Präsident
der Europäischen Kommission. Das Europäi-
sche Parlament wählte den ehemaligen lu-
xemburgischen Ministerpräsidenten, der
im Europawahlkampf Spitzenkandidat der
Europäischen Volkspartei (EVP) war, am 15.
Juli 2014 mit 422 von 751 Stimmen zum
Nachfolger von José Manuel Barroso. Des-
sen Mandat endet am 31. Oktober 2014. Nun
wird Juncker die 28 EU-Staats- und Regie-
rungschefs um Vorschläge zur Besetzung
der Kommission bitten, über die nach Zu-
stimmung des Europäischen Rates im
Herbst noch das Europäische Parlament zu
entscheiden hat.

Martin Schulz weiterhin
EP-Präsident 
Martin Schulz bleibt Präsident des Europäi-
schen Parlaments. Auf dessen konstituie-
render Sitzung Anfang Juli 2014 in Straß-
burg wählten die Abgeordneten den deut-
schen Sozialdemokraten erneut mit 409
von 612 Stimmen. Der ehemalige Bürger-
meister der Stadt Würselen ist damit der
erste EP-Präsident, der für eine zweite Amts-
zeit in Folge gewählt wurde. Unter den 14
neuen Vizepräsidenten kamen mit dem
Christdemokraten Rainer Wieland und dem
Liberalen Alexander Graf Lambsdorff zwei
weitere deutsche Abgeordnete in Spitzen-
positionen.

Ausschuss der Regionen
mit neuer Führung
Am 25. und 26. Juni 2014 wählten die Dele-
gierten des Ausschusses der Regionen (AdR)
Michel Lebrun, Gemeinderat von Viroinval,
zum neuen Präsidenten sowie die Präsiden-
tin der Region Umbrien, Catiuscia Marini,
zur neuen Vize-Präsidentin. Zudem wurde
der bisherige Direktor im Generalsekretari-
at des Rats, Ji�í Buriánek, am 24. Juni 2014
zum neuen Generalsekretär ernannt. Die
Vergabe der Ämter wurde erforderlich, weil
der bisherige Präsident Ramón Luis Valcár-
cel Siso und Vizepräsidentin Mercedes Bres-
so ins Europäische Parlament gewählt wur-
den und Generalsekretär Gerhard Stahl in
den Ruhestand ging.

Italienische 
Ratspräsidentschaft
in der EU

Italien hat am 1. Juli 2014 von Grie-
chenland für das zweite Halbjahr
2014 die Ratspräsidentschaft in der
Europäischen Union übernom-
men. Gleichzeitig begann eine
neue 18-monatige Triopräsident-
schaft, an der neben Italien die
Länder Lettland und Luxemburg
beteiligt sind. Unter dem Motto
„Ein neuer Anfang für und in
Europa!“ will Italien Europa näher zu den
Menschen bringen. Zu den Schwerpunkten
der italienischen Ratspräsidentschaft zäh-
len die Überwindung der Wirtschafts- und
Finanzkrise, die Förderung des Wirtschafts-
wachstums und die Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit. Weitere Informatio-
nen zur neuen Ratspräsidentschaft im In-
ternet unter http://italia2014.eu/it/ .

Europäischer Preis für
barrierefreie Städte
Mit dem „Access City Award“ Europäischer
Preis für barrierefreie Städte zeichnet die
Europäische Kommission beispielhafte Ini-
tiativen aus, die Menschen mit Behinde-
rung den Zugang zur urbanen Umwelt er-
möglichen. Die Auszeichnung geht an Kom-
munen, die Barrierefreiheit in grundlegen-
den Kernbereichen umgesetzt haben. Dazu
gehören Gebäude und öffentliche Räume,
Verkehr oder damit verbundene Infrastruk-
tur, Kommunikation und Informationstech-
nologie sowie öffentliche Dienstleistungen
und Einrichtungen. Teilnehmen können
Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern.
Einsendeschluss ist der 10. September 2014,
Informationen im Internet unter http://
ec.europa.eu/justice/events/access-city-
award-2015/index_de.htm .

Ljubljana 2016 „Grüne
Hauptstadt Europas“
Im Finale um den „European Green Capital
Award“ der Europäischen Kommission un-
terlag die Stadt Essen der slowenischen
Hauptstadt Ljubljana. Mit dem Titel „Grüne
Hauptstadt Europas“ werden jährlich Städ-
te ausgezeichnet, die hohe Umweltstan-

dards erreicht haben sowie ehr-
geizige Ziele für die Verbesse-
rung des Umweltschutzes und
der nachhaltigen Entwicklung
verfolgen. Ljubljana überzeugte
durch den Einsatz für die Stär-
kung des Umweltbewusstseins
der Bürger/innen, die Realisie-
rung der integrierten Nachhal-
tigkeitsstrategie „Vision 2025“,
die Umsetzung diverser städti-
scher Umweltmaßnahmen so-
wie durch das Verkehrsnetz.

Deutsch-Türkische 
Jugendbrücke gestartet
Deutschland und die Türkei wollen den
Schüler- und Jugendaustausch fördern. Da-
zu wurde bei einem Besuch von Bundesau-
ßenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier in
Istanbul am 21. Juni 2014 die „Deutsch-Tür-
kische Jugendbrücke“ offiziell eröffnet. Sie
soll bis 2018 rund 10.000 Jugendlichen ei-
nen Aufenthalt im anderen Land ermögli-
chen. Derzeit nehmen nur etwa 2.000 jun-
ge Deutsche und Türken an vergleichbaren
Programmen teil – deutlich weniger als et-
wa mit Ländern wie Frankreich oder Polen.
Initiator der „Jugendbrücke“ ist die Merca-
tor-Stiftung, die für den Ausbau des
deutsch-türkischen Schüler/innen- und Ju-
gendaustausches rund 2,5 Millionen Euro
zur Verfügung stellt. Zusätzlich gefördert
wird die Jugendbrücke vom Auswärtigen
Amt.

Schülerwettbewerb 
EuroVisions 2014
Die NRW-Ministerin für Bundesangelegen-
heiten, Europa und Medien, Dr. Angelica
Schwall-Düren, hat den diesjährigen Schü-
lerwettbewerb „EuroVisions 2014“ unter
das Thema „Frieden in Europa“ gestellt. Ju-
gendliche sollen ihre Visionen, Ideen, Wün-
sche und Hoffnungen dazu in einer Foto-
grafie oder einem Kurzfilm festhalten. Teil-
nehmen können Einzelschülerinnen und -
schüler sowie Gruppen oder Klassen der Se-
kundarstufen I und II in Nordrhein-Westfa-
len. Für die Gewinnerinnen und Gewinner
gibt es Preisgelder von insgesamt 4.600
Euro. Einsendeschluss ist der 10. Oktober
2014. Weitere Informationen im Internet
unter http://www.europa.nrw oder http://
www.europaschulen.nrw.de/ .

EUROPA -
N EWS

zusammengestellt�von�
Barbara�Baltsch,�
Europa-Journalistin,�

E-Mail:�barbara.baltsch@
kommunen-in-nrw.de
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Normenkontrolle gegen
Besoldungsgesetz 
Das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und
Versorgungsbezüge 2013/2014 sowie zur
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften im Land Nordrhein-Westfalen vom
16. Juli 2013 ist teilweise verfassungswid-
rig. Es verstößt gegen das in der Landesver-
fassung ebenso wie im Grundgesetz garan-
tierte Alimentationsprinzip, soweit die Be-
soldungsgruppen ab A 11 betroffen sind.
Das Urteil betrifft sowohl aktive als auch im
Ruhestand befindliche Beamte und Richter,
insgesamt etwa 80 % der Amtsträger des
Landes (nichtamtliche Leitsätze).

VerfGH, Urteil vom 1. Juli 2014
- Az.: 21/13 -

Mit dem überprüften Gesetz hat der Ge-
setzgeber die Grundgehälter der Beamten
und Richter, die den bei weitem größten
Teil ihres Einkommens ausmachen, ge-
staffelt nach Besoldungsgruppen erhöht.
Die Grundgehälter der Besoldungsgrup-
pen A 2 bis A 10 sind entsprechend dem Er-
gebnis der Tarifverhandlungen für die Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst für die
Jahre 2013 und 2014 um insgesamt 5,6 %
angehoben worden. Für die Besoldungs-
gruppen A 11 und A 12 beträgt die Erhö-
hung insgesamt 2 %, für alle anderen Be-
amten und die Richter ist keine Erhöhung
vorgesehen.
Der Verfassungsgerichtshof hat ausge-
führt: Die mit der gestaffelten Anpassung
der Bezüge verbundene Ungleichbehand-
lung von Angehörigen der Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 10 einerseits und Ange-
hörigen der übrigen Besoldungsgruppen
andererseits verstoße evident gegen das
Alimentationsprinzip. Da der Gesetzgeber
für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 ei-
ne Erhöhung der Besoldung um 5,6 % für
sachgerecht gehalten habe, hätte er die
Erhöhung der Grundgehaltssätze für die
Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nicht auf
2 % beschränken und jedenfalls nicht
schon ab Besoldungsgruppe A 13 auf jede
Erhöhung verzichten dürfen.
Grundsätzlich sei der Gesetzgeber ver-
pflichtet, die Bezüge der Beamten und
Richter an eine positive Entwicklung der
wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-
nisse anzupassen. Aufgrund seines weiten
Gestaltungsspielraums sei er aber nicht
gehalten, die Tarifabschlüsse für die Ar-

beitnehmer im öffentlichen Dienst spie-
gelbildlich auf die Bezüge der Beamten
und Richter zu übertragen; auch müsse er
nicht die Bezüge für alle Beamten und
Richter in gleichem Umfang erhöhen. Al-
lerdings sei er nicht befugt, eine zeitlich
unbefristete gestaffelte Anpassung mit
Sprüngen zwischen den Besoldungsgrup-
pen in dem vorliegenden Ausmaß vorzu-
nehmen.
Ein sachlicher Grund für diese Sprünge lie-
ge nicht vor. Er sei nicht etwa darin zu fin-
den, dass der Gesetzgeber eine Überali-
mentation habe abbauen wollen. Zu die-
sem Zweck dürfe er die Bezüge zwar kür-
zen oder mit einer Anpassung hinter der
Entwicklung der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse zurückbleiben.
Der Gesetzesbegründung lasse sich je-
doch nicht entnehmen, dass eine Überali-
mentation der Beamten ab Besoldungs-
gruppe A 11 sowie der Richter angenom-
men worden sei.
Auch könne der Gesetzgeber die deutlich
geringere oder gar vollständig ausgeblie-
bene Anpassung der Bezüge nicht mit
den unterschiedlichen Auswirkungen ei-
ner allgemeinen Teuerung rechtfertigen.
Es sei nicht ersichtlich, dass die Sprünge
zwischen den Besoldungsgruppen dem
Ausmaß der jeweiligen Belastung ent-
sprächen. Zwar sei der Gesetzgeber auch
befugt, die Haushaltslage und die Vorwir-
kungen der „Schuldenbremse“ bei der
Festsetzung der Bezüge zu berücksichti-
gen. Dies entbinde ihn jedoch nicht von
der Beachtung des Alimentationsprin-
zips.

Eilantrag gegen
Bestellung eines 
Finanzbeauftragten 
Die Stadt Altena kann gegen die Bestellung
eines Beauftragten für die Haushaltssanie-
rung keinen vorläufigen Rechtsschutz bean-
spruchen (nichtamtlicher Leitsatz).

OVG NRW, Beschluss vom 4. Juli 2014
- Az.: 15 B 571/14 -

Das nordrhein-westfälische Stärkungs-
paktgesetz verlangt von den in einer
Haushaltsnotlage befindlichen Kommu-
nen - darunter die Stadt Altena - die Vor-
lage eines Haushaltssanierungsplans, auf
dessen Grundlage spätestens ab dem Jahr

2016 ein ausgegliche-
ner Haushalt erreicht
werden kann. Im Ge-
genzug erhalten die
betroffenen Gemein-
den finanzielle Un-
terstützung seitens
des Landes. Aller-
dings gilt die Ver-
pflichtung zum
Haushaltsausgleich
spätestens ab 2016
nur in der Regel. In
A u s n a h m e f ä l l e n
kann die zuständige Bezirksregierung ei-
nen längeren Sanierungszeitraum geneh-
migen.
Nachdem der Rat der Stadt Altena einen
Haushaltsausgleich frühestens ab 2018
für möglich gehalten und die Bezirksre-
gierung Arnsberg das damit verbundene
Abweichen von der gesetzlichen Regelfrist
nicht genehmigt hatte, hat das Kommu-
nalministerium einen Beauftragten ein-
gesetzt. Aufgabe des Beauftragten ist es,
anstelle des Rates einen genehmigungs-
fähigen Haushaltssanierungsplan mit
dem Ziel eines Haushaltsausgleichs be-
reits in 2016 zu beschließen. Dies ist in-
zwischen geschehen. Die Bestellung eines
Beauftragten ist im Stärkungspaktgesetz
für den Fall, dass eine Gemeinde ihren
dort geregelten Pflichten zur Haushalts-
sanierung nicht nachkommt, verbindlich
vorgeschrieben.
Hiergegen hat die Stadt Altena Klage er-
hoben und zugleich die Gewährung vor-
läufigen Rechtsschutzes beantragt. Zur
Begründung hat sie geltend gemacht, die
Vorschriften zur zwingenden Bestellung
eines Beauftragten seien verfassungswid-
rig. Zudem hat sie sich auf das Vorliegen
eines Ausnahmefalls berufen. Da weitere
Einsparmöglichkeiten nicht mehr gege-
ben seien, könne ein Haushaltsausgleich
im Jahr 2016 nur durch eine massive Erhö-
hung vor allem der Grundsteuer B erreicht
werden. Das sei nicht zumutbar.
Dieser Argumentation ist nach dem VG
Arnsberg auch das OVG nicht gefolgt.
Nach Ansicht des OVG verstoßen die maß-
geblichen gesetzlichen Regelungen vo-
raussichtlich nicht gegen das kommunale
Selbstverwaltungsrecht. Auch werde ins-
besondere durch die von dem Beauftrag-
ten zwischenzeitlich beschlossene He-
raufsetzung des Grundsteuerhebesatzes
auf 910 Punkte ab dem Haushaltsjahr
2016 die Grenze zur Unzumutbarkeit noch

GER I CHT
IN KÜRZE
zusammengestellt�
von�Hauptreferent�
Andreas�Wohland,�
StGB�NRW
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nicht überschritten. Ein solcher Hebesatz
sei zwar überdurchschnittlich hoch, bewe-
ge sich aber nicht außerhalb des Planungs-
bereichs anderer Stärkungspaktkommu-
nen. Eine Sondersituation Altenas, die aus-
nahmsweise einen späteren Haushalts-
ausgleich rechtfertigen könnte, sei nicht
erkennbar.

Elternbeiträge für
Geschwisterkinder in
Kindertagesstätten 
Das Verwaltungsgericht Minden hat eine
Klage von Eltern gegen die Heranziehung zu
Elternbeiträgen für Kindertagespflegeleis-
tungen abgewiesen, welche die Stadt Biele-
feld als Jugendhilfeträger für deren Sohn
erbracht hatte. Die Kläger hatten geltend
gemacht, mit Blick auf die gleichzeitige Be-
treuung ihrer Tochter in einer Kindertages-
stätte einer anderen Kommune von der Bei-
tragspflicht befreit zu sein (nichtamtliche
Leitsätze).

VG Minden, Urteil vom 3. Juli 2014
- Az.: 5 K 3647/13 - (nicht rechtskräftig)

Nach Auffassung der 5. Kammer greift die
in der Elternbeitragssatzung der Stadt Bie-
lefeld geregelte Befreiung von der Eltern-
beitragspflicht für Geschwisterkinder nur,
wenn wenigstens zwei Kinder einer Fami-
lie gleichzeitig elternbeitragspflichtige
Einrichtungen oder Angebote der Stadt
Bielefeld wahrnehmen. Dem kommunalen
Satzungsgeber stehe im Rahmen der ju-
gendhilferechtlichen Leistungsgewährung
ein weiter Gestaltungsspielraum zu, von
dem die Stadt Bielefeld bei der Einführung
und Ausgestaltung der Beitragsbefreiung
für Geschwisterkinder in rechtlich nicht zu
beanstandender Weise Gebrauch gemacht
habe. 
Die Anknüpfung der Befreiungsregelung
an die eigene Leistungserbringung für we-

nigstens zwei Kinder verstoße nach Auf-
fassung der Kammer schon deshalb nicht
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz,
weil der Umstand, dass dem Jugendhilfe-
träger in diesem Fall wenigstens der Bei-
trag für ein Kind bleibe, ein hinreichender
sachlicher Grund für die vorgenommene
Differenzierung sei.

Informationspflicht von
Bahnhofsbetreibern
Bahnhofsbetreiber müssen die Fahrgäste
an allen Bahnhöfen und Stationen über
Zugausfälle und Verspätungen „aktiv“ in-
formieren. Es ist nicht ausreichend, wenn
Aushänge auf die Telefonnummer einer
Service-Hotline hinweisen (nichtamtliche
Leitsätze).

OVG NRW, Urteil vom 16. Mai 2014
- Az.: 16 A 494/13 -

Eine entsprechende Anordnung hatte das
Eisenbahnbundesamt gegenüber der Klä-
gerin, die ungefähr 5.500 Bahnhöfe und
Stationen betreibt, erlassen. Die dagegen
gerichtete Klage blieb in erster Instanz vor
dem Verwaltungsgericht Köln ohne Er-
folg. Das OVG hat nunmehr die Berufung
gegen dieses Urteil zurückgewiesen.
Zur Begründung hat es darauf verwiesen,
dass die Pflicht zur Information an Bahn-
höfen aus Art. 18 Abs. 1 der Fahrgastrech-
te-Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 folge.
Danach seien die Fahrgäste über Verspä-
tungen „zu unterrichten“ und nicht ledig-
lich darüber zu informieren, wo die Infor-
mationen für sie bereitgestellt würden.
Die Informationspflicht bestehe nicht nur
im Rahmen vorhandener Ressourcen. Ge-
gebenenfalls habe die Klägerin Investitio-
nen zu tätigen, um ihrer Informations-
pflicht nachzukommen. Das OVG hat die
Revision zum Bundesverwaltungsgericht
zugelassen. ●
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Wenn der Bär steppt und der Bulle tanzt.
Ein Kunde verklagte seine Sparkasse. Begründung: Mit risikoreicheren Investments 

hätte sie seinen Gewinn erhöhen können. Ein Fall für GVV.

  GVV-Kommunal. Jedem Risiko gewachsen.
  GVV-Kommunalversicherung VVaG – der starke Partner von über 6.000 Städten und 
  Gemeinden, Kreisen, kommunalen Unternehmen und Sparkassen in Deutschland.

Winfried Jeha, GVV-Teamleiter Haftpflicht-Schaden

      




